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Zu Nummer 4: Steuerliche Behandlung von Unterhaltsleistungen 

Das Landesamt für Steuern hat im August 2018 eine Aufgabenanmeldung zur Verbesserung des elektronischen Datenaustausches
mittels der steuerlichen Identifikationsnummer im IT-Verfahren „Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung“
(KONSENS) erstellt. Diese wurde dem Verfahren „Risikomanagementsystem“ (RMS) zugewiesen (auftragnehmendes Land:
Nordrhein-Westfalen). Der Verfahrensmanager RMS wurde gebeten, die Aufgabe im Rahmen des Portfoliomanagements bzw. im
bestehenden Verfahren zu prüfen. Die weitere Umsetzung der Aufgabenanmeldung bleibt abzuwarten.

Zu Nummer 5: Bearbeitung elektronisch übermittelter Daten zu Lohnersatzleistungen durch die Steuerverwaltung 

Zu Buchstabe a):

Die Datensätze des Veranlagungszeitraums 2010 sind bereits nach den Grundsätzen des Lastenheftes der „Koordinierten neuen Soft-
ware-Entwicklung der Steuerverwaltung“ (KONSENS) zur Auswertung von Lohnsteuerbescheinigungen und Lohnersatzleistun-
gen zur Erkennung von Pflichtveranlagungen abgearbeitet worden. Mit Kurzinformation vom 19. April 2018 hat das Landesamt
für Steuern die Finanzämter aufgefordert, sukzessive die Pflichtveranlagungstatbestände im Sinne von § 46 Einkommensteuerge-
setz (EStG) der Veranlagungszeiträume 2011 bis 2015 (Stufe 2) auf der eDaten-Prüfliste nach den Grundsätzen des KONSENS-
Lastenheftes abzuarbeiten. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass Fälle des Veranlagungszeitraums 2011 zum 31. Dezember 2018
verjährungsbedroht sind. Die Relevanzläufe für die noch nicht verjährungsbedrohten Veranlagungszeiträume ab 2016 werden in
den folgenden Kalenderjahren durchgeführt, sobald die technischen Voraussetzungen hierfür vorliegen.

Zu Buchstabe b):

Bund und Länder haben sich auf Veranlassung der Vertreterin aus Rheinland-Pfalz im September 2018 mit der Frage befasst, ob
Bedenken gegen die Vereinbarkeit des Lastenheftes „Auswertung von Lohnsteuerbescheinigungen und Lohnersatzleistungen zur
Erkennung von Pflichtveranlagungen“ mit § 88 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) bestehen. § 88 Abs. 3 AO bildet die rechtliche Grund-
lage zur Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen. Das Bund-Länder-Gremium kam zu dem
Ergebnis, dass § 88 AO seit jeher auch die Frage umfasse, ob eine Steuerklärung angefordert werden solle. Dies gelte auch für
Fälle der Pflichtveranlagung.
Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung der bundesgesetzlichen Regelungen nicht erreichbar.

Zu Buchstabe c):

Das Ministerium der Finanzen hat die Feststellungen und Schlussfolgerungen des Rechnungshofes zunächst im Gremium der für
Fragen der Lohnsteuer zuständigen Referatsleiter der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder vorgetragen und er-
gänzend erläutert. Eine Umstellung der für die hier angesprochenen Steuerfälle mit Lohnersatzleistungen vorgesehene Pflichtver-
anlagung in eine Antragsveranlagung wurde dort mit überwältigender Mehrheit abgelehnt; dem zugrunde liegenden rheinland-pfäl-
zischen Vorschlag wollte sich weder ein Land noch das Bundesministerium der Finanzen anschließen. 

Hintergrund dieser ablehnenden Haltung war u. a. die Befürchtung, dass eine isolierte Veränderung nur des für den Bezug von
Lohn ersatzleistungen geltenden Pflichtveranlagungstatbestands den Regelungskontext des für die steuerliche Veranlagung von Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit maßgebenden § 46 EStG beschädigen könnte. Es wurde deshalb vereinbart, die einzelnen
Pflichtveranlagungstatbestände des § 46 Abs. 2 EStG zunächst mit dem Ziel zu evaluieren, diese insgesamt an die bestehenden elek-
tronischen Verfahren insbesondere zur Übermittlung steuerrelevanter Daten durch Dritte anzupassen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat hiernach im August dieses Jahres die Länder um Erhebung bestimmter Daten zu Pflicht-
veranlagungsfällen gebeten. Nach Abschluss der damit angestoßenen Evaluierung könnten dann zunächst auf Steuerfachebene Vor-
schläge für eine zeitgemäße Anpassung der Rechtsgrundlagen für die steuerliche Veranlagung von Arbeitnehmern mit Nebenein-
künften oder Lohnersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, entwickelt werden.

Zu Nummer 6: Ermittlungsbeamte der Steuerverwaltung 

Zu Buchstabe a):

Im Rahmen einer ebenenübergreifenden Arbeitsgruppe unter Leitung des Landesamts für Steuern ist das Eingangsbuch überarbeitet
bzw. neugestaltet worden. Es ist als maskenorientierte Excelanwendung konzipiert worden, die neben den Grundangaben zum
Steuerfall insbesondere die definierten Tätigkeitsfelder der Ermittlungsbeamten beinhaltet. Auswertungsmöglichkeiten bestehen
in Bezug auf die Mehrergebnisse, die einzelnen Prüffelder und den Tatbestand der Prüfungsveranlassung durch das maschinelle
Risikomanagement. Das neu gestaltete Eingangsbuch ist seit Anfang des Jahres 2019 im Einsatz.

Zu Buchstabe b):

In der o. g. auswertbaren Excelanwendung wurden 41 Prüffelder definiert, diese verteilen sich auf die Bereiche Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung (11), Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (4), Gewinneinkünfte (6), Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft (2), Überprüfung von Schätzungsfällen (9), Einheitsbewertung (3), Grunderwerbsteuer (2), Mietwertermittlungen
(3), jeweils unter Einschluss eines Prüffeldes „sonstige Fälle“. Außerdem wurde ein Prüffeld „unbenannte Fallarten“ vorgesehen,
das sämtliche Prüfaufträge abbildet, die nicht unter die genannten Prüffelder zu subsumieren sind.
Der Forderung, die Ermittlungen verstärkt auf steuerliche Sachverhalte zu konzentrieren, wird dadurch Rechnung getragen, dass
Abweichungen gegenüber den erklärten Angaben künftig im Eingangsbuch dokumentiert werden, sodass auch die Durchführung
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von Wohnsitz- und Aufenthaltsermittlungen evaluiert werden kann. Sollte es in diesem Bereich überwiegend zu keinen Abwei-
chungen kommen, dient dies als Steuerungsansatz, insoweit auf solche Ermittlungen zugunsten der Ermittlungen zu „steuerlichen
Sachverhalten“ weitgehend zu verzichten.

Zu Buchstabe c):

In einem ersten Schritt sind in einer ebenenübergreifenden Arbeitsgruppe unter Federführung des Landesamts für Steuern
Bearbeitungszeiten für die verschiedenen Ermittlungsgegenstände anhand einer Expertenschätzung ermittelt worden. Die Bearbei-
tungszeiten sind isoliert betrachtet noch wenig aussagekräftig. Sie sollen zusammen mit den Fallzahlen aus dem Eingangsbuch nach
Ablauf eines repräsentativen Zeitraums (mindestens sechs Monate) verprobt werden.

Zu Nummer 8: Mieter-Vermieter-Modell des Landes

Die Ressorts und der Rechnungshof wurden im Dezember 2018 über die Neuausrichtung des Landesbetriebes Liegenschafts- und
Baubetreuung und die Änderungen zum Jahresbeginn 2019 unterrichtet. Das Facility Management und das zentrale Flächenmana-
gement befinden sich im Aufbau.

Zu Nummer 9: Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH (TIME)

Zu Buchstabe a):

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der TIME besteht derzeit kein höherer Kapitalbedarf der Gesellschaft. Bei einem etwaigen
künftigen höheren Kapitalbedarf der Gesellschaft wird wirtschaftlicheren Lösungsmöglichkeiten gegenüber einer einseitigen Kapital -
erhöhung durch das Land der Vorrang eingeräumt.

Zu Buchstabe b):

Über die Geschäftsergebnisse der wirtschaftlichen Tätigkeit 2018 wird berichtet, sobald der Jahresabschluss 2018 vorliegt.

Zu Buchstabe c):

Derzeit wird die Evaluierung durchgeführt. Dabei werden auch die Geschäftsergebnisse der wirtschaftlichen Tätigkeit 2018 berück-
sichtigt. Sobald das Ergebnis der Evaluierung vorliegt, wird über das Ergebnis und die hieraus gezogenen Folgerungen für die Fort-
führung der Gesellschaft berichtet.

Zu Nummer 10: TechnologieZentrum Mainz GmbH

Zu Buchstabe a):

Die Projektlaufzeit endet zum 31. Dezember 2018. Aufgrund der sehr geringen Personalausstattung bei der Wirtschaftsförderung
der Stadt Mainz ist eine Kommunalisierung nicht möglich. Das Projekt wird deshalb als Gründer-Portal Rhein-Main mit Partnern
aus dem Rhein-Main-Gebiet fortgeführt. Dabei werden die Steuerung und die Koordination des Portals sowie die Betreuung und
Gewinnung von Partnern extern weitergeführt.

Der spezifische Inhalt für Mainz (Eventkalender für Mainzer Veranstaltungen, Erfolgs-Geschichten von Mainzer Gründern etc.)
wird in geringem Umfang von der TechnologieZentrum Mainz GmbH (TZM GmbH) selbst eingestellt, die Kosten hierfür über-
nehmen die Stadt Mainz und Projektpartner. Der Gesellschaft entstehen hierdurch keine erheblichen Aufwendungen.

Da das ursprünglich zuständige Personal die TZM GmbH verlassen hat, müssen auch keine anderen Einsatzmöglichkeiten berück-
sichtigt werden.

Zu Buchstabe b):

Die Geschäftsführung des Vorkaufsberechtigten hat am 7. September 2018 nach längerer Prüfung mitgeteilt, auf das Vorkaufsrecht
zu verzichten. Daher kann die Immobilie nun an einen Dritten veräußert werden. Zur Ermittlung des Marktpreises wurde das Gut-
achten eines unabhängigen Sachverständigen eingeholt.

Aktuell laufen Vertragsverhandlungen mit mehreren Interessenten. Ziel ist es, das Gebäude bis spätestens zum Frühjahr 2019 zu
veräußern.

Zu Buchstabe c):

Das Zukunftskonzept wurde bereits im März dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung vorgestellt. Seit diesem Zeitpunkt wurden diverse
Anregungen seitens des Aufsichtsrates, von Partnern und potenziellen Partnern, sowie zeitliche Entwicklungen eingearbeitet.

Eine grundsätzliche Fassung wurde inzwischen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
(MWVLW) abgestimmt. Hierüber soll in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates der TZM GmbH abgestimmt werden. End-
gültige Entscheidungen sind aber u. a. von weiteren – bislang noch nicht abschließend zu beurteilenden – Parametern abhängig.
Hierzu gehören vorrangig der tatsächlich erzielbare Verkaufserlös für das Biotechnikum sowie gegebenenfalls anfallende Kosten
für den etwaigen Erwerb geeigneter Räumlichkeiten für den künftigen Betrieb des Technologiezentrums.
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Zu Nummer 11: Sportförderung des Landes

Zu Buchstabe a):

Maßstab für die bedarfsorientierte Bemessung des pauschalen Aufwendungsersatzes bildet insbesondere der mit den Sportorgani-
sationen abgestimmte neue Rahmenstellenplan, bei dem das Stellen-Ist zum Stichtag 1. Juli 2018 als neuer Rahmenstellenplan
(Stellen-Soll) festgeschrieben wurde. Dies führte im Vergleich zum alten Rahmenstellenplan (bisher 135 Stellen) zu einem Wegfall
von insgesamt 20 Stellen. Zudem wurde eine regelmäßige Fortschreibung des Stellenplanes sowie eine Vereinheitlichung der Ein-
gruppierungsstruktur bei den Sportorganisationen mit dem Landessportbund (LSB) und den regionalen Sportbünden vereinbart.
Künftige Stellenplanabweichungen in Bezug auf Anzahl und Bewertung der Stellen unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt des
Ministeriums des Innern und für Sport (MdI).

Um auf eine weitere transparente Trennung zwischen dem pauschalen Aufwendungsersatz und den Projektkosten hinzuwirken,
wurde im Nachgang zu den bereits erfolgten Umschichtungen im Doppelhaushalt 2017/2018 nunmehr im Doppelhaushalt
2019/2020 eine kostenneutrale Umschichtung der Personal- und Sachkosten aus Kapitel 03 02 Titel 684 32, Kostenstelle 2 (Ausbil-
dung und Vergütung von Übungs- und Organisationsleitern) hin zum pauschalen Aufwendungsersatz (Titel 684 29) veranlasst. Der
bisherige Klammerzusatz bei der Kostenstelle 2 der Projektmittel wurde in diesem Zusammenhang gestrichen.

Insbesondere die Personalkosten des LSB werden einer regelmäßigen Kontrolle (durch das MdI und die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion [ADD]) unterzogen, damit die tatsächlichen Aufwendungen mit dem Ansatz im Landeshaushalt im Einklang
stehen.

Zu Buchstabe b):

Die Geschäftsführer des LSB und der drei regionalen Sportbünde haben sich bei der Festlegung der nachfolgenden Standards zu
einer strengen Einhaltung des Prinzips der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet:

1. Mitgliederversammlungen der Sportbünde und Delegiertenversammlung des LSB

Für den Bereich der Mitglieder- und Delegiertenversammlungen wurden folgende Standards festgelegt:

– Hallenmiete:
Die Mietkosten für eine Veranstaltungshalle für rund 240 Personen (LSB) bzw. jeweils über 400 Personen (bei den Sportbünden)
werden auch künftig übernommen (allein im Hinblick auf die Verfügbarkeit bleibt diese Miete eine variable Kostenposition, die
sich nicht pauschal festlegen lässt). LSB und Sportbünde zeigen sich bestrebt, kostengünstige Hallen anzumieten. Eine früh-
zeitige Terminierung der Versammlungen soll die Suche nach einer kostengünstigen Liegenschaft erleichtern. Die Auswahl der
Tagungsstätte erfolgt unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten und soll dokumentiert werden.

– Verpflegung:
Den Mitgliedern bzw. Delegierten wird grundsätzlich nur eine einfache Verpflegung (Brötchen, Kaffee sowie Tagungsgetränke)
angeboten. Sofern möglich, soll die Verpflegung über einen Verein angeboten werden (Ausnahme: es besteht eine vertragliche
Bindung zwischen dem Betreiber der Halle und einem Caterer). Auf Servicekräfte wird weitgehend verzichtet. Selbstbedienung
ist die Regel.

– Fahrtkosten:
Die Sportbünde zahlen an die Mitglieder keine Fahrtkosten für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung. Die Mitglieder-
versammlung des LSB ist eine Delegiertenversammlung, sodass hier Fahrtkosten im Umfang von 0,15 Euro/Kilometer an die
Delegierten erstattet werden. Der Satz liegt damit deutlich unter dem des Landesreisekostengesetzes. Zudem werden die Dele-
gierten mit der Einladung aufgefordert, Fahrgemeinschaften zu bilden.

– Tagegeld:
Für die Teilnahme an einer Delegierten- oder Mitgliederversammlung wird kein Tagegeld gezahlt. Präsidiumsmitglieder erhal-
ten im Einzelfall ein Sitzungsgeld.

2. Klausurtagungen

Für die Durchführung von Klausurtagungen wurden folgende Standards festgelegt:

– Ein Hauptausschuss trifft sich – unter normalen Umständen – in einer Legislaturperiode von vier Jahren maximal zu einer Klausur -
tagung.

– Ein Präsidium trifft sich – unter normalen Umständen – in einer Legislaturperiode von vier Jahren zu maximal zwei Klausur-
tagungen.

Klausurtagungen sollen im bzw. in der räumlichen Nähe zum Sportbund stattfinden, um die Fahrtkosten zu beschränken. Sofern
Übernachtungen stattfinden, werden diese in Sportschulen oder in Standardhotels erfolgen.

Zu Buchstabe c):

Der LSB hatte sich auf Vorschlag des MdI dazu bereit erklärt, gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 55 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) im Wege eines öffentlich-rechtlichen Vertrages die Modalitäten der Rückerstattung abschließend zu regeln. Die Ver-
tragsparteien einigten sich darauf, die Forderung aus diesem Vertrag mit der laufenden Zuwendung des pauschalen Aufwendungs-
ersatzes für den Monat August 2018 in einer Gesamthöhe von 196 812,06 Euro (Forderungsbetrag 156 906,50 Euro zuzüglich
39 905,56 Euro Zinsen) aufzurechnen.
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Zu Buchstabe d): 

Hier drängt sich aus Sicht des Rechnungshofes und des MdI eine Modifizierung des Förderverfahrens im Sonderprogramm der Sport-
stättenförderung auf, die insbesondere mit einer unmittelbaren Zuweisung der Fördermittel an die Sportbünde verbunden wäre.
Durch eine ausschließliche Abwicklung des Förderverfahrens (von der Antragstellung bis zur Auszahlung) durch die Sportbünde
könnte die Verwaltungsebene LSB (bisher reine Zahlstelle) entfallen und dadurch eine Beschleunigung des Verfahrens zugunsten
der antragstellenden Vereine erreicht werden. Die Präsidenten des LSB und der Sportbünde haben in einem Gespräch mit Minister
Lewentz am 22. November 2018 dargelegt, dass sie zu dieser Thematik noch keine gemeinsame abgestimmte Bewertung erzielt
hätten und baten dazu noch um etwas Geduld. Die Landesregierung wird hierzu weiter berichten.

Zu Nummer 12: Zuwendungsmaßnahmen in Bad Kreuznach und Bad Bergzabern 

Zu Buchstabe a):

Das vom Rechnungshof vorgeschlagene Konzept mit den verknüpften Teilnutzungen Tourist-Information und Museum führt zu
einer sinnvollen Folgenutzung in der Stadtmitte der Stadt Bad Bergzabern und entspricht auch den Vorstellungen des Ministeriums
des Innern und für Sport, das mit diesem Konzept eine Stärkung der Innenstadt erwartet. Die Stadt Bad Bergzabern hat diese Vor-
schläge aufgegriffen und ist zurzeit dabei, die Planungen entsprechend anzupassen. Die angepassten Planungen sollen dann Gegen-
stand der baufachlichen Prüfung und der vorgesehenen Förderung werden. Die Landesregierung wird zu gegebener Zeit weiter be-
richten.

Zu Buchstabe b):

Im Rahmen der Evaluation der Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen (ZBau) wurden fachliche und organisa -
torische Maßnahmen zur Verbesserung der baufachlichen Prüfung untersucht und vorgeschlagen, die jetzt sukzessive umgesetzt
werden sollen.

Eine engere verwaltungstechnische Zusammenarbeit erfolgt durch regelmäßige Arbeitsgruppenbesprechungen der ZBau Prüf-
stellen mit dem Schwerpunktthema der Vereinheitlichung der Regelwerke und Abläufe. Dies beinhaltet auch eine stärkere zentrale
Steuerung der mit ZBau befassten Organisationseinheiten.

In Abstimmung mit dem Rechnungshof ist die Novellierung der ZBau derzeit noch in Bearbeitung. Sachverhalte wie die Erforder-
lichkeit von sachgerechten Nutzungskonzepten, Grundlagen- und Bedarfsermittlung sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen
werden dabei entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus wird insbesondere auch eine Strukturierung und Vereinheitlichung der
Arbeitsschritte und Abläufe vorgenommen.

Zu Nummer 13: Kommunale Straßenbauvorhaben und Auftragsvergaben für die Bundesgartenschau in Koblenz

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hat mit Schreiben vom 30. August 2018 die Stadtbürgermeisterin der Stadt Bad Marien -
berg über die Rückerstattung der Kostenbeteiligung informiert. 

Der Betrag von 300 000 Euro wurde am gleichen Tag an die Verbandsgemeindekasse Bad Marienberg zugunsten der Stadt Bad Marien -
berg überwiesen.

Zu Nummer 14: Reaktivierung der Aartalbahn zwischen Hahnstätten und Diez

Zu Buchstabe a):

Derzeit laufen Gespräche mit der Landesregierung in Hessen mit dem Ziel, die Reaktivierung über Hahnstätten hinaus bis mindes -
tens Bad Schwalbach zu erreichen. Eine weitere Berichterstattung ist abhängig von der Vereinbarung weiterer Schritte. Die Landes -
regierung wird zu gegebener Zeit weiter berichten.

Zu Buchstabe b):

Bei der abschließenden Entscheidung über die zukünftige Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs werden die Ergebnisse
einer sachgerechten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wie üblich berücksichtigt. Eine Überarbeitung der Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung zur Aartalbahn wird dementsprechend auch ein belastbares Buskonzept beinhalten. Ebenso wird, aufgrund der inzwischen
weiterentwickelten Technologie, auch im Schienenverkehr ein alternativer Antrieb geprüft werden.

Zu Buchstabe c):

Das vereinfachte Verfahren wird angewandt, wenn hierfür die Voraussetzungen nach den Verfahrensvorschriften vorliegen.

Zu Buchstabe d):

Es wird darauf hingewirkt, dass in künftige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von Projekten des öffentlichen Personennahverkehrs
sachgerechte Prognosehorizonte zugrunde gelegt und regelmäßig auch Busverkehrskonzepte einbezogen werden, sofern diese eine
ökologisch und ökonomisch vorteilhafte Lösung erwarten lassen.

6



Landtag Rheinland-Pfalz - 17.Wahlperiode Drucksache 17/8206

Zu Nummer 15: LEADER-Maßnahmen 

Zu Buchstabe a):

Vorhaben „Renaturierung eines Bachs, Grunderwerb für Retentionsraum sowie Mehrgenerationenplatz“

Aus Sicht des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) ist die Förderfähigkeit des Vorhabens
im LEADER-Ansatz mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ge-
geben. Bezüglich der Mittel der Aktion Blau Plus der Wasserwirtschaftsverwaltung erfolgte eine nochmalige Prüfung.

Das Vorhaben besteht aus insgesamt drei Elementen (Renaturierung des Bachs; Grunderwerb für Retentionsraum und Gewässer;
Mehrgenerationenplatz Grundschule Birkenfeld), von welchen zwei direkt wasserwirtschaftlichen Zwecken bzw. der Renaturie-
rung dienen. Das dritte Element (Mehrgenerationenplatz) zielt zwar nicht unmittelbar auf die Renaturierung des Bachs bzw. die
Verbesserung der Gewässergüte, beinhaltet jedoch die Stärkung des Bewusstseins von Menschen unterschiedlichen Alters hinsicht-
lich der Bedeutung von und des Umgangs mit Gewässer. Alle drei Elemente ergänzen sich inhaltlich zu einem Gesamtvorhaben.

Für vergleichbare Fälle wird künftig geprüft, ob durch eine getrennte Darstellung der Teilvorhaben eine Verbesserung der Trans-
parenz auch bezüglich der Verwendung von Landesmitteln möglich ist.

Vorhaben „Leben im Dorf – Leben mittendrin“

Das Anhörungsverfahren durch die Bewilligungsstelle ist abgeschlossen.

Die Zuwendungsempfängerin hat ergänzende Informationen zur zweckentsprechenden Verwendung vorgelegt. Unter Berück-
sichtigung der Stellungnahme der Zuwendungsempfängerin kam die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu dem
Ergebnis, dass die Fördermittel zweckentsprechend für ein förderfähiges Vorhaben eingesetzt wurden.

Die Verbandsgemeinde fördert seit dem Jahr 2004 mit der Initiative „Leben im Dorf – Leben mittendrin“ die Erhaltung und
Belebung der Ortskerne auf der Grundlage eigens dafür erlassener Richtlinien. Dieses Förderprogramm endete jedoch mit Wirkung
zum 31. Dezember 2010, da zu diesem Termin die bis dahin geltenden Förderrichtlinien außer Kraft gesetzt wurden.

Ab dem 1. Januar 2011 hat die Verbandsgemeinde ein neues Förderprogramm gestartet: „Förderprogramm 2.0 der Verbands-
gemeinde zur Belebung der Ortskerne“. Die Teilnahme an diesem „neuen Programm“ erforderte nunmehr eine jährliche Beantra-
gung von Zuwendungen, die jeweiligen Anträge wurden im Einzelfall geprüft und entschieden. Das „Förderprogramm 2.0“ endete
zum 31. Dezember 2013. Die entsprechende Förderrichtlinie wurde mit Start des neuen Förderprogramms ebenfalls außer Kraft ge-
setzt. Die Weiterentwicklung des „Förderprogramms 2.0“ zum „Förderprogramm plus“ erfolgte zum 1. Januar 2014. Dabei 
wurden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit fünf Ortsgemeinden aus einer benachbarten Verbandsgemeinde in
das Förderprogramm einbezogen.

Somit handelt es sich sowohl bei dem „Förderprogramm 2.0“ ab 1. Januar 2011 als auch bei dem „Förderprogramm plus“ ab
1. Januar 2014 jeweils um neue eigenständige Förderprogramme. Die Anträge der Zuwendungsempfänger sind insofern keine
„Altfälle“, sondern in jedem Einzelfall Neuanträge. Um Doppelförderungen auszuschließen, wurden die Förderungen der aus-
gelaufenen Förderprogramme angerechnet. Dazu wurde sichergestellt, dass die Höchstförderdauer gemäß dem jeweiligen Förder-
programm unter Berücksichtigung bereits erhaltener Zuwendungen insgesamt nicht überschritten wurde.

Vorhaben „Mitte(n) im Garten“

Das Anhörungsverfahren durch die Bewilligungsstelle ist abgeschlossen.

Die Zuwendungsempfängerin hat ergänzende Informationen und Unterlagen zur Zielerreichung des geförderten und im Jahr 2015
abgeschlossenen Vorhabens vorgelegt. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Zuwendungsempfängerin kam die ADD zu
dem Ergebnis, dass die Fördermittel für ein förderfähiges Vorhaben geleistet wurden. Die im Rahmen der Antragsprüfung durch
die Bewilligungsbehörde getroffene Erfolgsprognose hat sich als zutreffend erwiesen.

Aus Sicht des MWVLW sind grundsätzlich integrierte Konzepte, die verschiedene Einzelprojekte in einen größeren Zusammen-
hang stellen, gerade auch im Rahmen des LEADER-Ansatzes positiv zu werten. Dabei besteht gegenüber isolierten Einzelprojek-
ten die Möglichkeit, einen höheren Mehrwert zu erreichen.

Im konkreten Fall geht es darum, dass von den sechs in der Gesamtkonzeption angedachten Projekten lediglich für drei Projekte
im LEADER-Ansatz eine Förderung beantragt wurde. Diese Vorhaben wurden auch plangemäß umgesetzt. Es ist anzumerken, dass
die Einzelprojekte auch ohne Gesamtkonzeption im LEADER-Ansatz förderfähig waren.

Aus hiesiger Sicht können zum Zeitpunkt der Bewilligung nur die beantragten Vorhaben beurteilt werden. Da Anpassungen von
Gesamtkonzeptionen nicht außergewöhnlich sind, können zum Zeitpunkt der Bewilligung Vorhaben nicht ausgeschlossen  werden,
wenn die Umsetzung weiterer Projekte noch nicht feststeht. Dies gilt zumindest dann, wenn die Einzelvorhaben für sich gesehen
förderfähig sind und deren Ziele erreicht werden.
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Im LEADER-Lenkungsausschuss am 20. Oktober 2017 wurde die Thematik besprochen. Auch weiterhin sollen Projekte einer
Gesamtkonzeption realisiert werden können, ohne dass gleichzeitig für alle Vorhaben eine Förderung beantragt werden muss oder
Umsetzungsbeschlüsse der zuständigen Stellen vorliegen müssen. In den modifizierten Antragsunterlagen finden entsprechend den
Hinweisen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aber auch eine Konkretisierung der Ziele, eine Fortschreibung der Gesamt-
konzeption und die Folgen lediglich einer Teilumsetzung stärker Berücksichtigung.

Vorhaben „Multifunktionales Dorfzentrum mit einer Pilgerherberge“

Das Anhörungsverfahren durch die Bewilligungsstelle ist abgeschlossen.

Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens wurde im Rahmen der Antragsbearbeitung sehr sorgfältig geprüft. Unter Berücksichtigung
der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsanalyse eines etablierten Fachunternehmens, der Stellungnahme der Kommunalaufsichts-
behörde des Landkreises und der touristischen Stellungnahme bestanden zum Zeitpunkt der Antragsprüfung keine Bedenken be-
züglich der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.

In Bezug auf das vorliegende Vorhaben wird ergänzend darauf hingewiesen, dass im Rahmen des LEADER-Ansatzes ein wirt-
schaftlicher und effizienter Mitteleinsatz grundsätzlich angestrebt wird, dies aber nicht zwingend gewinnorientierte Vorhaben
voraussetzt. Da die Förderwürdigkeit im LEADER-Ansatz nach den unionsrechtlichen Vorgaben durch die Lokale Aktions-
gruppe festgestellt wird, ist Voraussetzung in solchen Fällen, dass die Folgekosten vom Vorhabenträger getragen werden können.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 wurden die Vorgaben zur Prüfung der Kostenplausibilisierung bzw. Wirtschaftlichkeits-
analyse von Vorhaben auch aufgrund der geänderten unionsrechtlichen Vorgaben grundsätzlich modifiziert.

Zu Buchstabe b):

Die ADD wird zukünftig unter Berücksichtigung der vorhandenen Personalressourcen angemessene Erfolgskontrollen der ab-
geschlossenen LEADER-Vorhaben durchführen.

Zu Nummer 16: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Zu Buchstabe a):

Das Einsparpotenzial im Bereich der Auftragsangelegenheiten von 13,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) wird mittelfristig umgesetzt.
Bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 wird ein Einsparpotenzial von 4,2 VZÄ realisiert. Mit der Weiterentwicklung des Wein-
InformationsPortals (WIP), der personellen Reduzierung in der Flächenkontrolle und der Qualitätsweinprüfung werden weitere
Einsparpotenziale in den kommenden Jahren erreicht.

Im Selbstverwaltungsbereich können zurzeit die Einsparpotenziale nicht erbracht werden. Derzeit fällt eine erhebliche Mehrarbeit
für die Erfassung und Erhebung der Umsatzsteuer an. Zudem entsteht Mehrarbeit durch zahlreiche längere krankheitsbedingte
Ausfälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einen Todesfall. Ein Teil des Einsparpotenzials korrespondiert mit einer
Reduzierung der Dienststellen, die, wie unter c) dargestellt, derzeit nicht vorgesehen ist.

Zu Buchstabe b):

Bei allen Nachbesetzungen von freiwerdenden Stellen sowohl im Bereich der Selbstverwaltung als auch im Bereich der Auftrags-
angelegenheiten wird geprüft, ob und inwieweit eine Nachbesetzung erforderlich ist. Bei Personalmehrbedarf ist eine Genehmi-
gung durch das zuständige Ministerium erforderlich. Bei Personalminderbedarf erfolgt die Anpassung der Kostenerstattung des
Landes ab dem Zeitpunkt einer anderen Verwendungsmöglichkeit im Bereich der Auftragsangelegenheiten der Landwirtschafts-
kammer (LWK). Stellennachbesetzungen erfolgen im Bereich der Auftragsangelegenheiten nur nach ausdrücklicher Genehmigung
durch das zuständige Ministerium.

Zu Buchstabe c):

Die LWK sieht derzeit in der Bündelung auf weniger Standorte für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben keine Vorteile. An den sechs
regionalen Dienststellen wird in den nächsten Jahren festgehalten. 

Zu Buchstabe d):

Mit den landwirtschaftlichen Organisationen und Verbänden hat die LWK die Angelegenheiten besprochen. Nahezu allen land-
wirtschaftlichen Organisationen sind Kostenerstattungen auf der Basis von Vollkosten nicht möglich. Zudem ist auf die Kostener-
stattungen die Umsatzsteuer zu berechnen, die bereits zu einer deutlich höheren Belastung der landwirtschaftlichen Organisatio-
nen und Verbände führt. Es werden aber Anpassungen vorgenommen. 

Zu Buchstabe e):

Das Land hat sich aus der Erstattung für die Unternehmensberatung ab dem Haushaltsjahr 2018 zurückgezogen. 

Zu Buchstabe f):

Die Beratungsleistungen der LWK sind nach Ansicht der Finanzverwaltung umsatzsteuerpflichtig. Von Betrieben, die Beratungs-
leistungen in den Jahren 2014 und 2015 in Anspruch genommen haben, wurde Umsatzsteuer nacherhoben. Für die Folgejahre sind
Nachforderungen ebenfalls geplant. Seit dem 1. Juli 2018 werden alle diesbezüglichen Rechnungen und Bescheide mit Umsatz-
steuer ausgestellt.
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Zu Buchstabe g):

Ein IT-Sicherheitskonzept ist erstellt. Die Aktualisierung der organisatorischen Regelungen wird umgesetzt.

Zu Nummer 17: Landeskrankenhausplan 2010

Zu Buchstabe a):

Ein wesentliches Arbeitspaket des Gutachtens bestand zunächst in der Ist-Analyse der regionalen Versorgung. Diese wurde auf Da-
tenbasis des Jahres 2016 und der laut § 21 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) von den Krankenhäusern zu meldenden Kenn-
größen (Fallzahlen, Verweildauern, gegebenenfalls unter Einbeziehung auch von Leistungsdaten) vorgenommen. Diese sogenann-
te endogene Bedarfsanalyse stellt eine bewährte Ausgangsbetrachtung dar, indem sie auf der tatsächlichen Inanspruchnahme der Ab-
teilung als Repräsentant für den regionalen Bedarf basiert. In einem nächsten Schritt wurden die zukünftigen Entwicklungen der
abteilungsspezifischen und standortabhängigen Verweildauern sowie der Entwicklung der Krankenhaushäufigkeiten, ausgehend
vom Basisjahr 2016 bis zum Jahr 2025 prognostiziert. Hierbei wurde seitens der Gutachter eine multifaktorielle Hochrechnung er-
stellt. Diese basierte im Wesentlichen auf einer Annahme der folgenden, fallzahlsteigernden und fallzahlsenkenden Determinanten:

– den vom statistischen Landesamt prognostizierten regionalen demografischen Entwicklungen, 
– den Einflüssen der regional vorgehaltenen vor- und nachstationären Behandlungsangebote (ambulante [fach-]ärztliche Versor-

gung; Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen), 
– den von Experten erfragten prognostizierten Einflüssen von medizinischen und medizin-technologischen Fortschritten in den

jeweiligen Leistungsbereichen (zum Beispiel Ambulantisierungspotenziale, minimalinvasive Behandlungsoptionen bzw. zukünf-
tige stationsersetzende Fortführung der Behandlung, zum Beispiel durch Telemetrie), 

– bei der Verweildauerentwicklung zusätzlich auf einer statistischen Trendfortschreibung anhand der vorliegenden Entwicklung
und Dynamik (logarithmische Trendextrapolation). 

Diese Ergebnisse wurden nach einer interfaktoriellen Plausibilisierung der jeweiligen Einzelprognosen gewichtet und in eine
finale Prognose überführt. Dies mündete letztlich in eine prognostische Angabe zu den prozentualen Entwicklungen der Para-
meter „Verweildauer“ und „Krankenhaushäufigkeit auf Abteilungsebene“ jedes Krankenhausstandortes. Zusammen mit der fest-
zulegenden Sollauslastung waren so die für die Berechnung notwendigen Planbetten auf Abteilungsebene nach der gängigen Berech-
nungsformel (Hill-Burton-Formel) vorgegeben. Im Ergebnis stellt dieses bewährte Verfahren eine berechenbare Ausgangsbasis für
die Trägergespräche dar. In diesen Gesprächen zu den einzelnen Standorten wurden die berechneten Prognosen im Abgleich mit
den lokalen und regionalen Bedarfsanalysen und den jeweiligen Besonderheiten zu den zukünftig bedarfsgerechten Strukturen des
jeweiligen Krankenhauses zusammengeführt.

Hinsichtlich der Bettenzahlen ist zudem darauf hinzuweisen, dass noch weitere Aspekte wesentlich für eine zukunftsfeste Kranken -
hausplanung sind. Dies sind die nach Dringlichkeit und Spezialisierungsgrad abgestufte Erreichbarkeit, die Prüfung von Versor-
gungskonzeptionen für bestimmte Erkrankungen und generell die Weiterentwicklung von qualitativen Ansätzen in der stationären
Versorgung. Seit Einführung des fallpauschalierten Entgeltsystems kann eine rein bettenzentrierte Betrachtung das Versorgungs-
und Leistungsgeschehen ohnehin nicht mehr in dem Maße abbilden wie zu Zeiten der Tagespflegesätze. Dessen ungeachtet ist die
Hochrechnung des Gutachtens Ergebnis aggregierter Abrechnungsdaten der Krankenhäuser. Aufgabe des Ministeriums war und ist
es, diese zunächst in jedem Einzelgespräch mit dem jeweiligen Krankenhausträger zu analysieren und zu validieren. Hierbei ergab
sich aus vielfachen Gründen zur bedarfsgerechten Planung vor Ort ein anderes Bild.

Zu Buchstabe b):

Im Jahr 2016 gab es in Rheinland-Pfalz 67 Fachabteilungen für Intensivmedizin mit insgesamt 813 Planbetten. Darüber hinaus
 wurden 609 Intensivbetten interdisziplinär, d. h. in den somatischen Fachabteilungen geführt.

Bereits in der Fachkonferenz zur Intensivmedizin im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Plans wurde deutlich, dass das tatsäch-
liche Leistungsgeschehen auf Basis der Abrechnungsdaten nur unzureichend abgebildet ist. Dies begründet sich zum einen in der
Tatsache, dass die – meist überwiegende – Zahl an Bettentagen bei vorübergehender Unterbringung auf der Intensivstation der ent-
lassenden Abteilung am Standort zugewiesen ist. Zudem entgehen der Intensivmedizin die Fälle, die als Stundenfälle gemäß der
Logik der Mitternachtsstatistik nicht vollstationär abgerechnet werden konnten (Versterben oder externe Weiterverlegungen,
intensivüberwachungspflichtige Intoxikationen etc.).

Der tatsächliche regionale Bettenbedarf ist auch sehr stark von der Versorgungsstufe und dem Leistungsspektrum insgesamt ab-
hängig. Aus dem Operations- und Nachsorgespektrum der Herzchirurgie ergibt sich etwa, dass durchschnittlich auf zwei periphe-
re Betten ein zusätzliches Intensivbett zur Verfügung stehen muss. Weitere regionale Besonderheiten, die bei der Planung zu berück-
sichtigen waren, ergaben sich aus Qualitätsvorgaben, etwa aus der Versorgung auf Intensivstationen für Neugeborene (NICU) oder
auch durch die Festlegung von mindestens sechs Intensivbetten auf der Basisstufe zur Notfallversorgung (siehe dazu Beschluss des
Gemeinsamen Bundesausschusses über die Erstfassung der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Kranken -
häusern gemäß § 136 c Abs. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) vom 19. April 2018, dort § 10). Nicht zuletzt mussten auch im Einzelfall die
räumlich-baulichen Besonderheiten an den Standorten planerisch berücksichtigt werden, die sich bei Bettensperrungen, etwa durch
Isolierfälle, unterschiedlich auswirkten.

Außerhalb dieser Besonderheiten wurden die Intensivbetten durch ein im Gutachten näher beschriebenes abteilungsspezifisches
Zuschlagverfahren errechnet. Diese „Dienstleistungsbetten“ der Fachabteilungen wurden gegebenenfalls mit besonders zu berück-
sichtigendem Eigenbedarf, zum Beispiel akutstationäres Versorgungsangebot wie Schmerztherapie oder Weaning, ergänzt.
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Intensivmedizinische Tagesplätze – überwiegend zur speziellen Schmerztherapie – wurden im Jahr 2016 an 28 Kliniken mit ins-
gesamt 46 Plätzen betrieben. Bezogen auf die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Plätzedichte von 0,1 Betten je
10 000 Einwohner.

Den tagesklinischen Platzbedarf hat das vorbereitende Gutachten zum Landeskrankenhausplan in den Fachrichtungen Geriatrie,
Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin sowie
Intensivmedizin/Anästhesie und Neurologie untersucht. Alle weiteren Tageskliniken wurden bisher nicht nach Fachgebiet erfasst,
sondern wegen ihres geringen Umfangs als „Tagesklinik Sonstige“ dargestellt, verbunden mit einer fachlichen Zuordnung in der
dazugehörigen Anmerkungsspalte in den Strukturblättern der Krankenhäuser.

Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz (BwZKrHs) hält seit Jahren Betten in verschiedenen medizinischen Fachrichtun-
gen vor. Bislang wurden diese im Rahmen eines Vertragskrankenhauses erbracht und in dem beantragten Umfang abgerechnet. Das
BwZKrHs ist das einzige Krankenhaus der Bundeswehr, welches nicht in einen Landeskrankenhausplan aufgenommen ist. Das
Bundesministerium der Verteidigung hatte am 5. August 2015 den Antrag auf Aufnahme des BwZKrHs in den Krankenhausplan
des Landes Rheinland-Pfalz gestellt. In der Sitzung des Ausschusses für Krankenhausplanung am 13. Oktober 2015 wurde der An-
trag auf Empfehlung des Ministeriums beraten und erzielte eine Mehrheit. Da hinsichtlich der Aufnahme einer Fachrichtung des
BwZKrHs noch weiterer Abstimmungsbedarf besteht, werden die Gespräche im Frühjahr 2019 fortgesetzt.

Zu Buchstabe c):

Die Prüfung der Förderung von Schließungskosten zur Umstrukturierung eines Krankenhausstandortes und eine mögliche Rück-
forderung von Mitteln wurde vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) veranlasst. Der
Fördersachverhalt wird unter allen rechtlichen Gesichtspunkten geprüft. Dem Krankenhausträger wurde im Rahmen der Prüfung
gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Nach Vorlage der angekündigten
Stellungnahme erfolgt umgehend die Prüfung des Fördersachverhaltes. Über das Ergebnis der Prüfung wird nach Erörterung mit
dem Rechnungshof berichtet.

Zu Buchstabe d):

Zu der geforderten Prüfung zur Neuausrichtung der Krankenhausplanung ist zu berichten, dass diese weitgehend Gegenstand des
vorbereitenden Gutachtens war.

Mit Bezug auf die angeregte Ausrichtung der Krankenhausplanung an erlösbestimmenden Parametern anstelle des Bettenbezugs
der Planung stellt die Landesregierung fest, dass dazu derzeit keine Rechtsgrundlage besteht. Vielmehr gibt insbesondere § 6 Abs. 2
Satz 2 Landeskrankenhausgesetz (LKG) eine Bettenkapazitätsplanung vor, auf die das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) im
Hinblick auf die Förderungen ebenfalls Bezug nimmt.

Bei der Neufassung des Krankenhausplans war zunächst zu entscheiden, ob weiterhin eine Planung mit diesem mehrjährigen Zeit-
horizont angemessen erscheint. Dieses Vorgehen wurde von einigen Ländern verlassen und stattdessen etwa auf eine jährliche Fort-
schreibung der Versorgungsplanung übergegangen. Angesichts der enormen Dynamik in der medizinischen Versorgung findet
dieses Vorgehen auch zweifelsfrei seine Berechtigung.

Die Entscheidung, bei einem mehrjährigen Planungshorizont zu bleiben, verfolgt demgegenüber das Ziel, die strategischen Aus-
richtungen der Landesregierung zur Krankenhausplanung in diesem mittelfristigen Zeitraum aufzuzeigen. Dies schließt ständige
Anpassungen der regionalen Versorgungsstrukturen und Aktualisierungen der stationären Planung nicht aus. Im Gegenteil: Dieses
Vorgehen soll gerade im Plan festgeschrieben werden.

Die jetzige Neuauflage des Krankenhausplans ist deshalb als eine synchronisierte Aufstellung der stationären Versorgungsstruktu-
ren des Landes zu verstehen. Sie stellt die Ausgangsbasis fest, von der aus die gemeinsamen Ziele in den folgenden Jahren umgesetzt
werden sollen.

Zusammengefasst werden hierbei folgende strategische Neuausrichtungen angestrebt:

Übergang zu einer Rahmenplanung

Auch wenn die Krankenhausplanung des Landes keine Leistungsplanung ist und sein kann, sondern Kapazitäten plant, muss sie den
Funktionswandel berücksichtigen, der sich aus dem Fallpauschalenentgeltsystem (Diagnosis Related Groups), also der Hinwendung
zu marktregulatorischen Elementen, für die Krankenhäuser ergibt. Dies stellt die Krankenhäuser vor die Herausforderung, fort-
laufend neue organisatorische und strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Gerade um der Anforderung gerecht zu werden,
Flächenversorgung, fallangemessene Erreichbarkeit und damit Teilhabe an einer qualitativ hochwertigen Versorgung zu sichern,
muss der Handlungsspielraum der Krankenhäuser dadurch erweitert werden, dass sich die Krankenhausplanung auf ihre originären
Regelungsbereiche zurückzieht. Ein wesentliches Ziel des Krankenhausplans ist es deshalb, den Übergang zu einer Rahmenplanung
zu fundieren, die Raum für die nötige Flexibilität der Vertragsparteien schafft.

Fortlaufendes „Versorgungsmonitoring“ 

Der neue Krankenhausplan umfasst in seiner Umsetzung die Implementierung eines intensiven fortlaufenden Monitorings, welches
auch das Leistungsgeschehen als einen wesentlichen Aspekt und Indikator für die bedarfsgerechte Versorgung mit einbeziehen soll.
Dauerhafte Unterauslastungen eines Krankenhausstandortes werden in Zukunft zu einer Korrektur des Versorgungsauftrages
führen. Zudem werden in Zukunft auch gezielte Analysen zu Versorgungsprozessen und -konzepten erfolgen.
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Qualität

Ein abgestuftes Versorgungssystem erfordert prozessorientierte planerische Festlegungen. Abgestuft bedeutet, dass der Zugang zu
den Versorgungsangeboten in Abhängigkeit von den fallspezifischen Dimensionen der Dringlichkeit und der erforderlichen
Behandlungskomplexität gewährleistet sein muss. Zunächst sollen hierzu – aufbauend auf bereits vorhandenen Festlegungen des
Landes – Versorgungskonzepte für die Leistungsbereiche onkologische, herzmedizinische und neurovasculäre Versorgung erwei-
tert werden, deren jeweilige Krankheitsbilder statistisch für über 80 Prozent der Todesfälle verantwortlich sind. Dem Ziel, die 
Bedeutung von prozessorientierten Planungselementen hervorzuheben, dienen auch organisatorische Vorgaben in den Bereichen
geriatrisches Screening, Risikomanagement und peristationäres Schnittstellenmanagement.

Weitere Stärkung der regionalen Versorgung

Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz müssen regionale Besonderheiten planerisch berücksichtigt und auch Strategien
für besondere Herausforderungen mit den Beteiligten der Krankenhausplanung erarbeitet werden. Deshalb ist beabsichtigt, mittel-
bis langfristig regionale Versorgungskonferenzen zu etablieren, in denen sich die Versorgungsverantwortlichen der Region ge-
meinsam über die bestmöglichen Handlungsalternativen abstimmen.

Zu Nummer 18: Staatliche Kollegs

Zu Buchstabe a):

Die Anzahl der wählbaren Fächerkombinationen wird am Kolleg von 16 auf zehn, am Abendgymnasium von zehn auf drei pro
Jahrgang reduziert. 

Dazu werden die Landesverordnung über die Aufnahme und den Bildungsgang an den Kollegs vom 26. Mai 2011 (Anlage zu § 18
Abs. 4) und die Landesverordnung über die Aufnahme und den Bildungsgang an den Abendgymnasien vom 26. Mai 2011 (Anlage
zu § 15 Abs. 4) entsprechend geändert.

Zu Buchstabe b):

Die Mindestgröße für die Einrichtung eines Studiengangs am Abendgymnasium wird auf acht Teilnehmende festgesetzt. Dies gilt
gleichermaßen für das Abendgymnasium in seiner klassischen Organisationsform und für Abitur-online. Bei erstmaligem Nicht-
erreichen dieser Größe kann die Schulbehörde eine Ausnahmegenehmigung erteilen.

Dazu wird die Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Landesverordnung über die Aufnahme und den Bildungsgang an den
Abendgymnasien vom 26. Mai 2011, Nr. 4.1, durch eine entsprechende Regelung ergänzt.

Zu Buchstabe c):

Die Anrechnungspauschalen für die nicht unterrichtlichen Tätigkeiten der Schulleitung sowie für weitere Leitungsaufgaben der
Kollegs werden neu gestaltet. Für diese Aufgaben wird eine Pauschale gewährt, die aus der Summe der folgenden Stundenansätze
berechnet wird: 

– 15 Stunden für organisatorisch verbundene Kollegs und Abendgymnasien (Standorte Koblenz und Speyer). Dieser Sockel ent-
fällt für ein mit einem Gymnasium verbundenes Kolleg (Standort Neuerburg);

– eine Stundenzahl, die sich aus der Zahl der Studierenden, multipliziert mit dem Faktor 0,07, ergibt;
– eine Stundenzahl, die sich aus der Zahl der eingerichteten Bildungsgänge (Kolleg, Abendgymnasium), multipliziert mit dem

Faktor 4,5, ergibt;
– vier Stunden für die Einrichtung eines Vorkurses. 

Eine zusätzliche Anrechnungspauschale für weitere Leitungsaufgaben (MSS-Leitung) ist nicht mehr vorgesehen.

Dazu wird die Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung vom 30. Juni 1999, Anlage 1 (zu § 8), Nr. 1.1.6, entsprechend geändert.

Zu Buchstabe d):

Die Zusammenarbeit zwischen Kollegs und Gymnasien wird im größtmöglichen Rahmen angestrebt. Sie besteht an den Stand-
orten Koblenz und Speyer in der gemeinsamen Nutzung von Räumen und in der Abordnung von Lehrkräften. In Neuerburg können
außerdem – durch die Verbindung von Gymnasium und Kolleg in der Trägerschaft des Landes – in einzelnen Fällen Synergien in
der Klassen- und Kursorganisation erzeugt werden. Die Leitungen der staatlichen Kollegs sind angehalten, die bestehenden Optio-
nen zu nutzen und auszubauen.

Darüber hinaus wird das Ministerium für Bildung die Leitungen der Kollegs und der kooperierenden Gymnasien sowie die Ver-
treter der Schulaufsicht zu einer Arbeitssitzung einladen, um Möglichkeiten einer weitergehenden Zusammenarbeit zu prüfen.

Zu Nummer 19: Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen aus Ersatzzahlungen zur Kompensation von Eingriffen
in Natur und Landschaft

Eine Übersicht mit 122 Projekten über die im Zeitraum von 1990 bis 2012 bewilligten Maßnahmen aus Ersatzzahlungen wurde er-
stellt. Diese Übersicht wird noch um die im Zeitraum 2012 bis 2015 begonnenen und noch laufenden Projekte ergänzt und der Ein-
gang der Verwendungsnachweise nach Projektfortschritt nachgehalten.
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Für die 122 aufgeführten Maßnahmen wurden noch ausstehende Verwendungsnachweise bzw. Zwischenverwendungsnachweise
am 26. April 2017 bei den Naturschutzbehörden angefordert. Zu 99 Maßnahmen werden die Verwendungsnachweise aktuell ge-
prüft. Für 23 Maßnahmen liegt noch keine Rückäußerung der zuständigen Behörden (Untere Naturschutzbehörden, Struktur- und
Genehmigungsdirektionen) vor. Diese wurden mit erneuter Fristsetzung nochmals angefordert. 

Ziel ist es, die Prüfung der Verwendungsnachweise bis Ende 2019 abzuschließen.

Über den beanstandeten Fall im Landkreis Mainz-Bingen (M 81- Streuobstwiesen Gau-Algesheim) hinaus, liegen bisher keine
weiteren Hinweise auf nicht zweckentsprechende Mittelverwendungen vor. In dem benannten Fall hat der Bewilligungsempfänger
zugesichert, „intensiv an der antragsgemäßen Herstellung, Pflege und Entwicklung zu arbeiten“.

Zu Nummer 20: Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald

Zu Buchstabe a):

Nationalparkplan

Der Nationalparkplan ist laut Staatsvertrag innerhalb von fünf Jahren ab Gründung des Nationalparks, d. h. bis 2020, zu erstellen.
Die Erarbeitung erfolgt in Modulen nach einem mit der kommunalen Nationalparkversammlung abgestimmten Prozess. Die hier-
für notwendigen Grundlagenerhebungen verlaufen planmäßig und sind teilweise bereits abgeschlossen. In 2019 sollen die Natio-
nalparkgremien Zug um Zug beteiligt werden, sodass die Zustimmungen von den zuständigen Ministerien im Saarland und in Rhein-
land-Pfalz in 2020 eingeholt werden können.

Parallel zum Nationalparkplan wurde der Wegeplan unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher, kommunaler und touristischer
Aspekte erstellt und einvernehmlich in den Gremien beschlossen. Das Zustimmungsverfahren mit den zuständigen obersten Natur -
schutzbehörden und obersten Forstbehörden wurde eingeleitet.

Kosten- und Finanzplanung

Die Struktur und Systematik für eine mittelfristige Kosten- und Finanzplanung (MKFP) wurde von einer Projektgruppe unter Be-
teiligung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) erarbeitet. Die MKFP wird ab dem Haushalts-
jahr 2019 operativ eingesetzt. Sie ist über einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt und wird jährlich fortgeschrieben. Die auf Excel
basierte Datenbank ist zentral abgelegt und instanzenübergreifend anwendbar. Einbezogen sind die Projekte sowie die Haushalts-
und Finanzdaten des Landes Rheinland-Pfalz. Drittmittel, wie zum Beispiel Projektmittel des Saarlandes, werden außerhalb der
MKFP bewirtschaftet.

Die MKFP ist in folgende Phasen unterteilt: 

– Anmeldung des Nationalparkamtes zum jeweiligen Haushalt,
– Planungsbrief des MUEEF nach den Haushaltsberatungen (vorläufige Bewirtschaftungsdaten),
– Kassenanschlag (zur Bewirtschaftung zugewiesene Mittel).

Weitere Phasen können nach Bedarf eingerichtet werden.

Des Weiteren beinhaltet die MKFP insbesondere

– Haushaltsstrukturdaten (Haushaltsjahr, Kapitel, Titel, Titelgruppe, Hauptgruppe, Zweckbestimmung usw.), 
– Projektdaten mit Kurzbeschreibung,
– Planzahlen,
– Ist-Zahlen (Übertragung aus Kassendaten).

Den Projekten ist eine eindeutige ID zugeordnet, die auch im Rahmen der Bewirtschaftung unter IRM@ verwendet wird und so-
mit Transparenz zwischen den eingesetzten Verfahren schafft. Es sind Standardauswertungen und Berichte angelegt. Flexible Aus-
wertungen sind möglich. Projekte können von der ersten Anmeldung bis zum Abschluss dargestellt werden. In einer Handlungs-
anleitung sind die Einzelheiten zu Verfahren und Handhabung der MKFP beschrieben. 

Zu Buchstabe b):

Parallel zur derzeitigen Kooperationsvereinbarung zwischen dem Zweckverband Erbeskopf und dem Nationalparkamt zur ge-
meinsamen Nutzung des Hunsrückhauses wurde eine vorausschauende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu einer Übernahme des
Hunsrückhauses bzw. einer Anmietung erstellt. Bei monetärer Betrachtung (Ankauf des Hunsrückhauses zu einem Kaufpreis von
1 Euro – die Vertragsverhandlungen sind weit fortgeschritten) führt der Vergleich zwischen einem Ankauf des Gebäudes inklusive
Umbau bzw. Neugestaltung und einer Anmietung zu in etwa gleich hohen Kosten von rund 105 000 Euro/Jahr.

Als wesentliches, nichtmonetäres Entscheidungskriterium ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ein dauerhafter Betrieb des
Hunsrückhauses als Besucherzentrum (Nationalparktor) im Rahmen der auf kurze Zeit angelegten Kooperationsvereinbarung un-
zweckmäßig ist, da der Zweckverband Erbeskopf von der kommunalen Neustrukturierung der dortigen Verbandsgemeinden be-
troffen ist und er das Gebäude aus finanziellen Gründen nicht angemessen unterhalten und modernisieren kann. Im Rahmen der
Ausgestaltung des Staatsvertrages wurde der Nutzung von Bestandsgebäuden Vorrang eingeräumt. Dabei wurde der Ausbau des
Hunsrückhauses zu einem Eingangstor von allen Beteiligten als erforderlich anerkannt und unterstellt. Standortalternativen haben
sich auch bei der konkreten Realisierungsprüfung nicht geboten.
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Eine Fortführung der Gebäudenutzung im Rahmen der Kooperationsvereinbarung kommt insoweit nicht in Betracht, da sie auf
Zeit angelegt war und auch vom Zweckverband nicht in der vorliegenden Form und Dauer fortgeführt werden kann. Insoweit ist
ein Wirtschaftlichkeitsvergleich wegen weitergehender Vertragsinhalte in der Kooperationsvereinbarung auch nicht ohne weiteres
möglich.

Insgesamt wird mit der Übernahme des Hunsrückhauses auch im Vergleich mit entsprechenden Einrichtungen anderer National-
parke eine Lösung realisiert, die den Wirtschaftlichkeitsvorgaben im vollen Umfang gerecht wird.

Der Umbau und die Neugestaltung (Herstellung des Erscheinungsbildes des Nationalparks, Beseitigung von Baumängeln, Herstel-
lung Barrierefreiheit, energetische Sanierung) belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Landesbetriebs Liegenschafts- und Bau-
betreuung (LBB) und nach Abzug zu erwartender EU-Fördermittel auf rund 600 000 Euro.

Zu Buchstabe c):

Zur Übernahme und Weiterentwicklung des Wildfreigeheges Wildenburg zu einem Besucherzentrum (Nationalparktor) wurden
erste Gespräche mit dem Hunsrückverein geführt. Als Grundlage für eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung werden derzeit fach-
liche Konzeptionen für die Umgestaltung des Wildfreigeheges erarbeitet und eine baufachliche Bewertung der Liegenschaft durch
den LBB erstellt. Darauf aufbauend werden weitere Gespräche mit dem Hunsrückverein geführt.

Zu Buchstabe d):

Mit der Entscheidung der Fachgesetzgeber der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland sowie auf Wunsch der regionalen politischen
Gremien wurden Vorgaben zum Standort des Nationalparkamtes in der Verbandsgemeinde Birkenfeld festgeschrieben. Zudem
wurde fachlich, regionalpolitisch und unter entsprechender Vorgabe des Ministerrates die Konversionsliegenschaft Umwelt-
Campus Birkenfeld als Standort zur Unterbringung des Verwaltungssitzes des Nationalparkamtes priorisiert. Gleichwohl wurden
seitens des LBB frühzeitig eine Baukostenkalkulation erstellt und Alternativen der Unterbringung insbesondere auch in Bestands-
gebäuden eruiert. Wegen fehlender Alternativbestandsgebäude ist insoweit eine vergleichende Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht
möglich. 

Der LBB wurde deshalb beauftragt, unter Einbeziehung aller Beteiligten die Neubauplanung auf dem Umwelt-Campus zu erstellen
und hierbei neben den fachlichen Anforderungen insbesondere auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit umfänglich zu berücksichti-
gen. In der angelaufenen Planung werden die wesentlichen Wirtschaftlichkeitskriterien berücksichtigt (moderne Holzbauweise nach
den Standards einer klimaneutralen Landesverwaltung, hohe Energieeffizienz, raumsparende Nutzung eines landeseigenen Bau-
grundstücks und Synergien mit dem Hochschulbau).

Zu Buchstabe e):

Im Vordergrund steht aktuell die Entwicklung der Infoeinrichtungen und Nationalparktore. Das Hüttenkonzept wird im weite-
ren Verlauf fertiggestellt. Bei den vorhandenen Hütten handelt es sich teilweise um historische Gebäude in alter und intakter Stein-
bauweise und mit funktionsfähiger Innenausstattung (insbes. Kochstellen, Schlaf- und Aufenthaltsmöglichkeiten, Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung, Heizmöglichkeiten), die wertvolle Elemente sowohl für die touristische Entwicklung als auch für die
Umweltbildung darstellen. Aktuell befinden sich die Hütten in einem vertretbaren Zustand. Die Unterhaltung kann mit geringem
Mitteleinsatz erfolgen. 

Die Hütten werden zurzeit genutzt

– bei Fachexkursionen, 
– für Angebote an Schulklassen, 
– im Rahmen des Junior-Ranger-Programms,
– als Wanderstation bei Touren der zertifizierten Nationalparkführer und
– als Schlechtwetter-Unterstände für Ranger (alternativ zur Beschaffung von Schutzwagen) sowie für Jäger, Forscher und der-

gleichen.

Im Rahmen der Erarbeitung des Hüttenkonzepts ist zusammen mit den bestehenden Angeboten des Nationalparkamtes eine Ein-
bindung in das Umweltbildungskonzept geplant. Insbesondere betrifft dies die mögliche Weiterentwicklung der Hütten als Info-
punkte und somit deren Nutzung als Anlaufstelle bei den Rangertouren und Kennzeichnung für Wanderer in den Starterkarten des
Nationalparkamtes.

Zu Buchstabe f):

Zur Personalbedarfsermittlung für Nationalparke bestehen außer groben Leitlinien von EUROPARC Deutschland e. V. keine
spezifischen Grundlagen. Lediglich die Personalausstattung vergleichbarer Nationalparke stand als Vergleichswert zur Verfügung.
Dabei ist die unterschiedliche fachliche Ausrichtung der Nationalparke bzw. die unterschiedliche Organisation zu berücksichtigen.
In dem zeitlich vorlaufenden Konzept „Landesforsten Zukunftswerkstatt 2020“ aus den Jahren 2013/2014 konnte nur eine grobe
Schätzung erfolgen, die einen Bedarf von 59 Stellen/Vollzeitäquivalenten (VZÄ) unterstellte.

In der Konzeptions- und Gründungsphase mussten, da keine hinreichenden Erfahrungswerte zum Aufgabenumfang vorlagen, An-
nahmen und Prognosen zugrunde gelegt werden. 
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Für die engere Verwaltung des neu einzurichtenden Nationalparkamtes wurden spezifische Mindestbesetzungen entsprechend der
geplanten Organisationsstruktur unterstellt (zum Beispiel Leitung, Assistenz, Abteilungsleitungen, Serviceeinheiten). Für die all-
gemeine Verwaltung (Büroleitung, IT-Service) wurde der Bedarf der Verwaltung eines größeren Forstamtes zugrunde gelegt. Zum
Umfang der erforderlichen Ranger war die Anzahl der Forstwirte im Nationalparkgebiet ein Näherungswert, wobei sich die Auf-
gaben der Forstwirte von Rangeraufgaben unterscheiden. 

Auf dieser Grundlage wurde zunächst ein Bedarf für die Startphase des Nationalparks von insgesamt 53 Stellen/VZÄ ermittelt, da-
von 21 Stellen/VZÄ für die Nationalparkamt (NLPA)-Verwaltung und 32 Stellen/VZÄ für Ranger. Entsprechend dem konkreten
Bedarf und der erforderlichen Fort- und Weiterbildungen sollten Zug um Zug entsprechende Personen im Rahmen eines Interes-
senbekundungsverfahrens, insbesondere aus dem Landesbetrieb Landesforsten und dem MUEEF, umgesetzt werden. 

Auf der Grundlage der seit der Gründung gewonnenen Erfahrungen und der konkreten Aufgabenentwicklung sowie der künftig
zu erwartenden Anforderungen wurde zwischenzeitlich eine systematische Personalbedarfsermittlung durchgeführt. Danach be-
steht für die allgemeine Verwaltung (einschl. Rangereinsatzleitung, Jagdbetrieb und Tierpfleger) ein Bedarf von 37 Stellen/VZÄ
(davon zwei zulasten des Saarlandes). 

Im rheinland-pfälzischen Doppelhaushalt 2019/2020 sind hierfür zunächst 25 Stellen (12 Planstellen für Beamte, 10 Beschäftigte nach
TV-L, 3 Beschäftigte nach TV-Forst) veranschlagt. Zusätzlich stellt das Saarland zwei Stellen zur Verfügung. Damit stünden für die
Verwaltung des Nationalparkamts 27 Stellen zur Verfügung. Zehn weitere Stellen wären mittelfristig nach Einrichtung der National -
parktore – möglichst im Rahmen von Umsetzungen innerhalb des Einzelplans – bereitzustellen.

Für die Ranger wurden die Standardaufgaben ermittelt und auf der Grundlage eines sogenannten „Normal-Arbeitsjahres“ und
der vorhandenen Arbeitszeitaufzeichnungen (ZEIKO) der Bedarf konkret ermittelt. Im Ergebnis ergibt sich ein Bedarf von 27 Stellen/
VZÄ für originäre Rangerarbeiten.

Zwei Stellen für die Einsatzleitung der Ranger sind – wie oben ausgeführt – der allgemeinen Verwaltung zugeordnet. Nicht berück-
sichtigt im Normal-Arbeitsjahr sind temporäre, nicht planbare Aufgaben (zum Beispiel Verkehrssicherung, Schadensermittlungen
bei Kalamitäten, Schadensbeseitigungen, Sonderaufgaben in der Forschung, Waldführungen etc.). Insoweit müssen wahrzuneh-
mende Aufgaben jeweils aktuell priorisiert werden. 

Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind 25 Stellen für Ranger (Beschäftigte nach TV-Forst) ausgebracht. Zwei Rangerstellen werden vom
Saarland bereitgestellt.

Insgesamt ergibt sich mittelfristig ein Bedarf von 64 Stellen/VZÄ für das Nationalparkamt.

Einschließlich der Stellen des Saarlandes stehen in der Laufzeit des Doppelhaushalts 2019/2020 insgesamt 54 Stellen zur Verfügung
(davon vier zulasten des Saarlandes). Die rheinland-pfälzischen Stellenpläne des Nationalparks zum Doppelhaushalt 2019/2020
weisen 50 Stellen (zwölf Beamte, zehn Tarifbeschäftigte nach TV-L, 28 nach TV-Forst) aus.

Zehn weitere Stellen sind nach Einrichtung der Nationalparktore (Hunsrückhaus und Wildfreigehege Wildenburg) mittelfristig be-
reitzustellen (möglichst im Rahmen von Umsetzungen innerhalb des Einzelplans).

Die Methodik der Personalbedarfsermittlung ist dokumentiert.

Zu Buchstabe g):

Vom Saarland wurden Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnungen für die Jahre 2015 bis 2017 wurden vom Saarland an-
erkannt; die entsprechende Zahlung ist veranlasst. Die Abrechnung für das Jahr 2018 wird, wie vom Rechnungshof empfohlen, in
einem vereinfachten Verfahren durchgeführt.

Zu Nummer 21: Kunsthochschule Mainz

Zu Buchstabe a):

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) hat mit Blick auf die Entwicklungsperspektiven der Kunst-
hochschule Mainz (KHS) eine externe Evaluation in Auftrag gegeben: Es wird geprüft, inwieweit Struktur und Ausstattung der KHS
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht werden. Diese Evaluation findet derzeit statt.

Der Rat der KHS hat einen Selbstbericht verabschiedet. Unter Einbeziehung dieses Berichts fand am 11. und 12. Oktober 2018 mit
dem Rektor der KHS, dem Präsidenten der Johannes-Gutenberg-Universität (JGU) Mainz und zwei Vertretern des MWWK ein
Workshop statt. Hier wurden gemeinsam Chancen und Risiken erörtert und Handlungsempfehlungen ausgearbeitet.

Dieser Workshop verlief aus Sicht des MWWK sehr konstruktiv. Jetzt bleibt der Bericht der Evaluierungskommission abzuwarten.
Auf dieser Grundlage werden Ministerium, Universität und Hochschule weitere Schritte einleiten, zu denen zentral die Erledigung
der Prüfbemerkungen des Rechnungshofes gehört.

Zu Buchstabe b):

Der Bericht der Evaluierungskommission wird nicht zuletzt Auskunft über Stärken und Schwächen der KHS geben. Auf dieser
Grundlage wird der Rektor der KHS in enger Abstimmung mit dem Präsidenten der JGU Mainz Handlungsoptionen und Perspek -
tiven formulieren und in eine Struktur- und Entwicklungsplanung einbetten.
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Zu Buchstabe c):

Angestrebt wurde eine hochschulweite Vereinheitlichung der Anforderungen an Antragstellung und Berichterstattung für die
Durchführung besonderer Forschungsvorhaben bzw. künstlerische Entwicklungsvorhaben. Die Universität führt indes nachvoll-
ziehbar aus, dass aufgrund der Heterogenität der Fachrichtungen und innerhalb dieser wiederum der Forschungsgebiete die
Forschungsvorhaben der Hochschullehrer der JGU zu stark differieren, als dass hochschulweit eine inhaltliche Vergleichbarkeit
herstellbar wäre. Die fachliche Beurteilung von Anträgen auf Freistellung zur Durchführung besonderer Forschungsvorhaben
erfolgt in den Fachbereichen bzw. bei der Kunsthochschule und der Hochschule für Musik in eigener Zuständigkeit. Auf dieser
Ebene (Fachbereiche, Kunsthochschule, Hochschule für Musik) besteht also die geforderte Transparenz. Der Präsident sieht sich
nicht in der Lage, die Berichterstattung über die individuelle Forschung aller Forschungsgebiete so zu beurteilen, dass sich eine noch
weitergehende Vergleichbarkeit herstellen lässt. Der Aufwand für ein Begutachtungsverfahren durch die Fachbereiche, welches
eine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Prüfung darstellen würde, wird als nicht vertretbar angesehen. Es verbliebe
die Definition von formalen Anforderungen an Antragstellung und Berichterstattung, die jedoch für die fachliche Beurteilung von
Forschungsvorhaben weder bei Antragstellung noch bei Berichterstattung den erhofften Mehrwert erwarten lassen.

Zu Buchstabe d):

Das MWWK hat gemeinsam mit der JGU den zugrunde liegenden Sachverhalt – Erfassung von Teststudierenden im Campus
Management System – noch einmal überprüft. Als Ergebnis ist festzuhalten: (1) Das Vorgehen der JGU beim Test ihres Campus
Management Systems weicht nicht von dem Vorgehen anderer Hochschulen ab, die dasselbe System verwenden und befragt
wurden. (2) Seit dem Wintersemester 2015/2016 wird eine durch ein Skript automatisierte Datenbereinigung durchgeführt. Nach
Klärung der Ursachen für verbliebene einzelne Fehlmeldungen wurde der Prozess inzwischen so angepasst, dass er gesichert fehler -
frei erfolgt. (3) Im Ergebnis sind außer den Kennzahlen für Studierende und Studienanfänger keine für die Hochschulfinanzie-
rungsinstrumente relevanten Kennzahlen betroffen.

Die Überprüfung der finanziellen Auswirkungen der zurückliegenden Fehlerfassungen hat ergeben: 

(1) Seit Einführung des Hochschulpaktes wurden die lehrbezogenen Indikatoren im Personalbemessungskonzept (PBK) nicht fort-
geschrieben. Insofern haben die fehlerhaften Meldungen an das statistische Landesamt keine Auswirkungen auf das PBK.

(2) Im Mittelbemessungsmodell (MBM) ergibt sich für die Jahre 2014 und 2015, in welche die statistischen Zahlen des Wintersemes -
ters 2012/2013 eingeflossen sind, eine Überzahlung an die JGU in Höhe von jeweils lediglich 18 000 Euro, die auf zehn andere Hoch-
schulen aufzuteilen wäre. Davon wird angesichts des Gesamtvolumens im MBM von 4,2 Mio. Euro abgesehen. 

(3) Es ist richtig, dass 25 Teststudierende fälschlicherweise in die Meldung der Studienanfänger im ersten Hochschulsemester für das
Wintersemester 2012/2013 und damit gemäß der Zielvereinbarung in die Abrechnung der Basispreise eingegangen sind. 

Dennoch ist das MWWK zum Ergebnis gekommen, dass dieses kein hinreichender Grund für ein grundsätzliches oder diskretionäres
Abrücken von den vertraglich geregelten Abrechnungsgrundlagen des Hochschulpaktes ist.

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt 2020 (BLV HSP) vom 11. Dezember 2014 sieht
vor, dass die Abrechnung in den Jahren 2016 bis 2023 auf Basis der „statistisch nachgewiesenen zusätzlichen Studienanfänger“
(§ 2 Abs. 4 oder § 3 Abs. 4 der BLV HSP) im Rahmen der „endgültigen Meldung des Statistischen Bundesamtes“ (§ 3 Abs. 1 Satz 1
BLV HSP) erfolgt.

Die Meldungen der Hochschulen für die amtliche Statistik gehen beim Statistischen Landesamt ein und werden dort auf Plausibi-
lität geprüft und gegebenenfalls in Rücksprache mit den Hochschulen bereinigt. Im Rahmen dieses Verfahrens werden auch
fehlerhaft gemeldete Teststudierende herausgefiltert, die anhand der Immatrikulationsnummern erkennbar sind. Fehler, die in
diesem iterativen Prozess zwischen Hochschulen und Statistischem Landesamt nicht erkannt werden, fließen in die amtliche
Statistik ein und können nach dem Stichtag der Weiterleitung an das Statistische Bundesamt nicht mehr korrigiert werden. Eine
Korrektur der endgültigen Meldung des Statistischen Bundesamtes erfolgt im Nachhinein nicht. Insofern besteht weder die Pflicht
noch die Möglichkeit, die endgültige Meldung des Statistischen Bundesamtes als Grundlage für die Abrechnung im HSP zu korri-
gieren.

Eine solche Korrektur um Entwicklungen nach dem Statistik-Stichtag müsste beispielsweise auch berücksichtigen, dass die JGU
regelmäßig nachträglich, d. h. nach Lieferung der Individualmeldung an das Statistische Landesamt, durch Gerichtsbeschluss die
Auflage zur Einschreibung von Studienanfängerinnen und Studienanfängern in das laufende Semester erhält. Dies geschieht vor
allem in den Fächern Medizin und Psychologie, aber auch in Sportwissenschaften musste die JGU partiell nachträgliche Einschrei-
bungen in zweistelliger Höhe hinnehmen. In den Jahren 2012 bis 2014 belief sich die Zahl dieser nicht im Rahmen der amtlichen
Statistik und damit der Abrechnung des Hochschulpakts berücksichtigten Studienanfängerinnen und Studienanfänger auf insgesamt
107 Studierende und überschreitet damit die Zahl der 25 im Winter 2012/2013 irrtümlich gezählten Teststudierenden im
ersten Hochschulsemester um ein Vielfaches.

Vor diesem Hintergrund würde die Korrektur der HSP-Zuweisung allein um die Teststudierenden nur eine scheinbare Gerechtig-
keit erzeugen und zugleich die mit der vertraglich vereinbarten Stichtagslösung erreichte Akzeptanz und Administrierbarkeit
infrage stellen.
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Zu Nummer 23 a): Entgeltvereinbarungen für Leistungen der Eingliederungshilfe in Werkstätten für behinderte Menschen

Zu Buchstaben a) bis c):

Eine entsprechende Unterrichtung ist zum 31. August 2018 erfolgt (Landtagsdrucksache 17/7171).

Zu Buchstabe d):

Die stellenplanmäßigen Voraussetzungen für die Einrichtung eines Prüfteams beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
wurden im Doppelhaushalt 2019/2020 geschaffen. Die Stellen werden sukzessive besetzt.

Zu Nummer 23 c): Neubau von Kindertagesstätten

Zu Buchstabe a):

In der neuen Förder-Verwaltungsvorschrift (I-Kosten-VV), die rückwirkend zum 1. Juli 2018 in Kraft getreten ist, wurden durch
den Rechnungshof ermittelte Orientierungswerte als Maßstäbe zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Baumaßnahme aufge-
nommen.

Bezüglich der Erarbeitung eines Musterraumprogramms wurden in einem ersten Schritt die anderen Bundesländer um Informa-
tionen gebeten, ob es dort Musterraumprogramme oder sonstige Orientierungshilfen für eine wirtschaftliche Planung von Kinder-
tagesstätten gibt. Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass der Begriff „Musterraumprogramm“ nicht existiert. Die Regelungen man-
cher Länder, die einem solchen Anliegen am ehesten nahekommen, beinhalten beispielsweise Vorgaben hinsichtlich der m²-Größe
je Raum bzw. je Kind, in der Regel als Soll-Vorgabe. In einem zweiten Schritt erfolgte im November 2018 auf dieser Grundlage ein
gemeinsames Gespräch mit Vertretern des Rechnungshofes. Dabei konnte herausgearbeitet werden, dass die Anforderungen an ein
Musterraumprogramm zwei Zielsetzungen folgen müssten: Zum einen sind die fachlichen Anforderungen an Räumlichkeiten zu
beachten, die sich aus den jeweiligen heterogenen pädagogischen Konzepten der Kindertagesstätten ergeben und insbesondere die
Perspektiven von Kindern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfassen; zum anderen sind Planungsgrößen in den Blick zu
nehmen, die Aspekte der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verfolgen. Eine ausschließliche Orientierung an m²-Zahlen pro Kind
ist unter diesem Gesichtspunkt nicht zielführend. Gleiches gilt für ein Heranziehen der in Rheinland-Pfalz geltenden Schulbau-
richtlinien als Vergleich. Somit bestand mit den Vertretern des Rechnungshofes Einigkeit darüber, dass der Raum in einem Muster -
raumprogramm sowohl im Fokus von Personal und Kindern, d. h. fachpädagogischer Perspektive, als auch in fachlicher Perspek-
tive von Planern/Architekten gesehen werden muss. Für die Entwicklung eines Musterraumprogramms sind beide Perspektiven
und Kompetenzen erforderlich.

In die weiteren Planungen sind zudem die Perspektiven einzubeziehen, die sich aus der Novellierung des Kindertagesstättengeset-
zes, dem Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege (Kita-Zukunftsgesetz) ergeben, dessen Entwurf gegenwärtig überarbeitet wird. Der Gesetzentwurf sieht zukünf-
tig einen Rechtanspruch von sieben Stunden einschließlich Mittagessen vor. Inwieweit dies Anpassungen der Räumlichkeiten
erfordert, ist derzeit noch offen. Diese Perspektiven und Entwicklungen sollten bei Erstellung eines Musterraumprogramms ein-
bezogen werden.

In einem nächsten Schritt ist daher unter Einbeziehung des Ministeriums der Finanzen in seiner Funktion als oberster Baubehörde
vorgesehen, Perspektiven für die Entwicklung eines Raumprogramms zu entwickeln, die im Ergebnis dem doppelten fachlichen
Anspruch (inhaltlich-konzeptionell sowie planerisch-wirtschaftlich) gerecht werden. 

Zu Buchstabe b): 

Der Forderung wurde durch wortgleiche Aufnahme in die neue I-Kosten-VV nachgekommen.

Zu Nummer 23 d): Förderung von Kindertagesstätten

Zu Buchstabe a):

Schaffung zusätzlicher Plätze für Kinder unter drei Jahren 

Der Rechnungshof hat bei seiner Prüfung darauf hingewiesen, dass Zuwendungen von 24,6 Mio. Euro auf 3 067 Plätze entfielen,
die entweder bereits vorhanden waren oder nicht oder nur kurzzeitig geschaffen wurden.

Die Hinweise und Prüfergebnisse des Rechnungshofes wurden vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) bereits
aufgegriffen und werden bei der aktuellen Sachbearbeitung beachtet. Das aktuelle Verwaltungsverfahren wurde an verschiedenen
Stellen verändert und entsprechend der Hinweise angepasst. Eine Förderung von nicht zusätzlich geschaffenen Plätzen soll somit
ausgeschlossen werden.

Aus den Anmerkungen des Rechnungshofes ergibt sich für das LSJV der Auftrag, die monierten Plätze dahingehend zu über-
prüfen, ob tatsächlich die Förderbedingungen nicht erfüllt waren oder nachträglich weggefallen sind. Grundlage der Prüfung ist ein
vom LSJV entwickeltes Prüfkonzept (internes Arbeitskonzept). Das Prüfkonzept basiert auf der Übernahme der vom Rechnungs-
hof gebildeten Fallkategorien:
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1) Geförderte, aber nicht geschaffene Plätze (GANG).
2) Geschaffene Plätze, die innerhalb der Zweckbindungsfrist des geförderten Platzes wieder weggefallen sind (GPW).
3) Bereits bestehende Plätze, die nachträglich gefördert wurden (BNG).
4) Geringfügigkeitsplätze, die nachträglich gefördert wurden – Unterfall der Kategorie BNG (GFP).

Unverändert bestehen zwischen Rechnungshof einerseits und Ministerium für Bildung (BM) sowie LSJV andererseits unterschied-
liche rechtliche Bewertungen zu den o. g. Fallkategorien und damit zur Prüfung. Dennoch wurde sich der vom Rechnungshof ge-
forderten Revision dergestalt angenommen, dass eine kritische Bewertung des Vorgehens in den einzelnen Fallkategorien erfolgte.
Im Ergebnis wird das Prüfkonzept des LSVJ seitens des BM als schlüssig und zielführend angesehen.

Zusammenfassend bedeutet dies für die einzelnen Fallkategorien:

Zu 1) GANG:

Bei dieser Fallkategorie sind Rechnungshof, BM und LSJV einer Meinung. Die in einem ersten Prüfschritt identifizierten Fälle
wurden anhand der Anzahl der Plätze, die zu viel geschaffen wurden, der Höhe der Rückforderungssumme, mit der maximal ge-
rechnet werden kann, und der Art der Träger (freie Träger oder kommunale Träger) priorisiert. Die Abarbeitung der Fälle erfolgt
sukzessive. 

Zu 2) GPW:

Der Rechnungshof vertritt die Auffassung, dass in diesen Fällen die Fördermittel anteilig zurückzufordern sind. Dies betrifft nach
Auffassung des LSJV etwa 120 Plätze in ca. 30 Fällen. Unverändert besteht seitens des LSJV und des BM die Rechtsauffassung, dass
auf eine Rückforderung verzichtet werden kann, wenn die Plätze weiterhin für eine Kindertagesstätte genutzt werden; dies entspricht
der Regelung in Nr. 1.3 der I-Kosten-VV.

In der neuen I-Kosten-VV wurden die Anmerkungen des Rechnungshofes aufgegriffen und die Regelung zur Zweckbindung am
bereits bestehenden Verwaltungshandeln ausgerichtet.

Zu 3) BNG:

Die Anmerkungen des Rechnungshofes wurden aufgegriffen und das Verwaltungsverfahren umgestellt. Ein vorzeitiger Maß-
nahmenbeginn (VZMB) wird nun nach einem in der I-Kosten-VV reglementierten Verfahren erteilt. Somit erfolgt die schriftliche
Genehmigung des VZMB zwingend vor der Änderung der Betriebserlaubnis.

Aus Sicht des BM und des LSJV gibt es in dieser Kategorie zwei Fallkonstellationen, die dazu führen, dass die Förderung korrekt
erfolgt. 
Dies betrifft laut Schreiben des Rechnungshofes vom 23. Mai 2018 etwa 300 Plätze.

– Vor dem Rundschreiben vom 22. Juli 2014 (RD-Schr. LJA 7/2014) zur Verfahrensweise bei der Erteilung von VZMB galt mit
Antragstellung der Förderung der VZMB als konkludent erteilt.

– Der VZMB wurde vor Änderung der Betriebserlaubnis genehmigt, sodass die Förderung korrekt ist. Laut Datenbank liegt das
Antragsdatum aber nach der Erteilung des VZMB. In der Datenbank wurde nicht das Antragsdatum des VZMB festgehalten,
sondern das Antragsdatum für die eigentliche Förderung, da zum damaligen Zeitpunkt ein entsprechendes Datenfeld in der
Datenbank fehlte. Dieses wurde mittlerweile ergänzt. Anträge auf VZMB liegen vor.

Der Rechnungshof ist der Auffassung, dass Plätze, die vor der Bewilligung oder einem ausdrücklich erteilten VZMB geschaffen
wurden, als Bestandsplätze zu werten sind. Nach derzeitigem Prüfstand des LSJV verbleiben 710 Plätze in etwa 110 Fällen. Die Auf-
arbeitung der Fälle steht noch aus und erfolgt sukzessive. 

Zu 4) GFP:

Für das derzeitige Verwaltungsverfahren haben Geringfügigkeitsplätze nur noch eine geringe Relevanz. Geringfügigkeitsplätze
wurden im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens weitestgehend reduziert. Nur in Einzelfällen bestehen in Einrichtungen noch
solche Plätze.

Anders als das BM und das LSJV vertritt der Rechnungshof die Auffassung, dass die Umwandlung von Geringfügigkeitsplätzen in
„reguläre“ U3-Plätze keine Schaffung zusätzlicher Plätze darstellt und somit nicht förderfähig war. Laut Auffassung von LSJV und
BM war die Förderung zulässig, da die Umwandlung eine Schaffung von zusätzlichen Plätzen bedeutet, denn Geringfügigkeitsplätze
stellen gerade keine Bestandsplätze dar.

Zusammenfassend zu Buchstabe a) ist somit zu unterscheiden zwischen Fällen, in denen sich Rechnungshof und LSJV bei der
Bewertung einig sind und solchen, in denen weiterhin unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Von den ursprünglich in
Rede stehenden 3 300 Plätzen in 550 Fällen verbleiben nach der Revision folgende Plätze: 

– Für etwa 1 000 Plätze decken sich die Ergebnisse des Rechnungshofes und des Landesamtes. Diese sind unstreitig durch das
LSJV zu überprüfen, was wie beschrieben sukzessive erfolgt.

– Bei ca. 880 Plätzen ist das LSJV der Auffassung, dass die Förderung korrekt erfolgt ist, wohingegen der Rechnungshof dem
widerspricht.

Diese Zahlen sind in Relation zu sehen zum Gesamtumfang der Investitionskostenförderung von 2008 bis 2015. In diesem Zeitraum
wurden nach Auswertung des LSJV 31 500 U3-Plätze in 3 400 Fällen gefördert. 
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Zu Buchstabe b): 

– Eingruppierung von Leitungen:
Die Überprüfung der 39 Eingruppierungen ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Für drei Eingruppierungen befindet sich
das LSJV weiterhin in Kontakt mit den zuständigen Jugendämtern. Bei 18 Eingruppierungen, die vom LSJV als korrekt be-
wertet wurden, vertritt der Rechnungshof die Auffassung, dass eine zu hohe Eingruppierung erfolgte. Diese Fälle werden vom
LSJV nochmals einer Revision unterzogen. Für die verbleibenden 18 Fälle stimmt der Rechnungshof der Einschätzung des
LSJV zu, dass die Eingruppierung ordnungsgemäß erfolgte. 

– Eingruppierung von Kinderpflegerinnen:
Auch hier ist die Überprüfung der 49 vom Rechnungshof aufgegriffenen Fälle durch das LSJV noch nicht abgeschlossen. In
29 Fällen steht eine abschließende Bearbeitung noch aus. 19 Fälle sind nach Auffassung des Rechnungshofes erledigt. Ein Fall
wurde nach der erneuten Überprüfung durch den Rechnungshof mit dem Ergebnis abgearbeitet, dass die Eingruppierung
korrekt erfolgte.

– Förderung zu Unrecht einbezogener Sachkosten
Der Rechnungshof moniert, dass für die Jahre 2007 bis 2013 Sachkosten in Höhe von etwas über 1 Mio. Euro von den Trägern
zu Unrecht abgerechnet wurden. Bei einem Landesanteil von 43 Prozent sei laut Jahresbericht 2017 eine Überzahlung des Landes
von fast 450 000 Euro entstanden.

Betroffen sind 585 Kindertagesstätten in 30 Jugendämtern. Aufgeführt werden etwa 1 175 Einzelpositionen. Das bedeutet, dass
in jedem Einzelfall eine Überzahlung von etwa 400 Euro durch das Land stattfand. Dies ist im Verhältnis zu sehen zu den Ein-
zelverwendungsnachweisen von ca. 2 500 Kindertagesstätten innerhalb von sieben Jahren, also 17 500 Abrechnungen.

Das LSJV hat die Jugendämter in seinem Rundschreiben vom 8. Dezember 2016 erneut auf die umfassenden Prüfungsvoraus-
setzungen hingewiesen. Da eine fehlerhafte Rechtsanwendung durch die Jugendämter nicht toleriert werden kann, wird das
LSJV in jeweils drei Jugendämtern drei monierte Einzelabrechnungen stichprobenartig kontrollieren. Bestätigen sich die
Ergebnisse des Rechnungshofes, werden die Listen mit den insgesamt 1 175 monierten Einzelpositionen unter Fristsetzung den
Jugendämtern zur Prüfung und Korrektur der Verwendungsnachweise übersandt. Erfolgt ohne nachvollziehbaren Sachgrund
keine Korrektur, wird das Landesamt die entsprechende Kürzung der Gesamtverwendungsnachweise vornehmen.

Zu Buchstabe c):

Im Kita-Zukunftsgesetz ist betreffend der Sonderzuwendungen an freie Träger vorgesehen, dass die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe erstmals gesetzlich zusätzliche Mittel zur jährlichen Zuweisung an Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft in
Höhe von 4 500 Euro pro Tageseinrichtung in freier Trägerschaft und Jahr erhalten (§ 23 Abs. 4). Die Mittel dienen dem Ziel der
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. In der Gesetzesbegründung ist dazu ausgeführt: „Die Mittel stehen für Maßnahmen
zur Verfügung, die die Umsetzung der pädagogischen Konzeption sowie den Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur
Evaluation der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen unterstützen (§ 22 Abs. 1 Satz 3). Hierzu zählt z. B. der Einsatz von
Qualitätsbeauftragten. Die Mittel sind immer den Einrichtungen zuzuordnen, in denen sie wirksam werden und finanzierte
Personalanteile in der SGB VIII-Statistik und im Monitoring entsprechend auszuweisen. Sie stellen zugleich eine finanzielle
Unterstützung für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für ihren Auftrag nach § 22 a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII dar, die
Qualität der Förderung in Einrichtungen, die in den Bedarfsplan aufgenommen wurden, durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen und weiterzuentwickeln. Die seit 2014 durch das Land freiwillig gewährten jährlichen Zuweisungen für Tageseinrichtungen
in freier Trägerschaft entfallen. Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung (vgl. § 28 Absatz 1).“

Die Ergebnisse der Prüfung einer Kostenträgerquote betreffend, die auch die Bedarfsuntersuchung der Sonderzuwendungen an freie
Träger zum Ziel haben, hat das BM Gespräche mit dem Institut für Öffentliche Verwaltung an der Hochschule in Speyer und den
Kommunalen Spitzenverbänden geführt. Ziel war es auszuloten, ob eine repräsentative Erhebung der Kostenträgerquote der
Kindertagestätten in freier Trägerschaft in Rheinland-Pfalz seitens der Hochschule erstellt werden könnte. Eine solche Erhebung
würde voraussetzen, dass sich sowohl freie Träger als auch Kommunen beteiligen.

Mit Schreiben vom 8. November 2018 hat das Institut für Öffentliche Verwaltung an der Hochschule in Speyer einen Vorgehens-
vorschlag zur Ermittlung der Kostenträgerquote unterbreitet. Aufgrund des komplexen Finanzierungssystems hat das Institut ein
zweistufiges Vorgehen vorgeschlagen: In einem ersten Schritt soll zunächst eine Pilotstudie in einem Landkreis und einer kreis-
freien Stadt durchgeführt werden, da nicht vorhergesehen werden kann, ob die erforderlichen Daten flächendeckend mit einem an-
gemessenen Aufwand erhoben und ausgewertet werden können.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Pilotstudie soll in einem zweiten Schritt gemeinsam mit dem BM entschieden werden,
ob – und wenn ja in welchem Umfang – eine flächendeckende Datenerhebung erfolgen soll.

Gemäß vorläufiger Planung soll die Pilotstudie bis Ende März 2019 abgeschlossen sein und Kosten in Höhe von rund 30 000 Euro
verursachen. Sofern man sich für eine flächendeckende Datenerhebung ausspricht, kämen weitere 41 000 Euro Kosten hinzu. Das
Gesamtergebnis könnte sodann voraussichtlich Ende August 2019 vorliegen. Die Beratungen zum weiteren Vorgehen sind noch
nicht abgeschlossen.
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Zu Nummer 24 a): Organisation und Personalbedarf der Landeskassen 

Durch die flächendeckende Einführung eines einheitlichen Kassenverfahrens in Rheinland-Pfalz (EKV-RLP) haben sich im An-
schluss an die Prüfung des Rechnungshofes Änderungen in den Aufgaben und Verfahrensabläufen der Landeskassen ergeben. Die
Landesregierung hat daher beschlossen, eine Ist-Analyse in den Landeskassen durchzuführen und auf dieser Basis eine aktuelle
Ermittlung des Personalbedarfs der einzelnen Landeskassen vorzunehmen. 

Die Analyse konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Im Zeitpunkt der Prüfung des Rechnungshofes im Jahr 2012 waren
insgesamt 190 Vollzeitäquivalente (VZÄ) in den begutachteten Kassen eingesetzt. Durch die Einführung des EKV-RLP konnte der
Personal-Ist-Bestand zum 1. Januar 2017 bereits auf 157,8 VZÄ reduziert werden. Die Analyse betrachtet auch den zu erwartenden
Personalbedarf anhand der bekannten Aufgabenentwicklung bis ins Jahr 2024. Zum Ende des Betrachtungszeitraums ergibt sich ein
Bedarf von rund 145 VZÄ. Dabei ist auch der Zuwachs an Aufgaben aus dem Ausbau der Geschwindigkeitskontrollen in Rhein-
land-Pfalz erfasst, ohne diesen ergäbe sich ein Bedarf von 137 VZÄ.

In einem weiteren Schritt wird derzeit die wirtschaftliche Auswirkung einer möglichen Zusammenführung der einzelnen Landes-
kassen betrachtet. Dazu wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mithilfe der Anwendung WiBe Kalkulator 5.0 in vier Alterna-
tiven erstellt. Diese wurde in einem gesonderten Schreiben am 12. Dezember 2018 an den Rechnungshof gesendet. 

Auf Grundlage dieser Ausarbeitung und unter Einbeziehung der bisherigen Erkenntnisse bereitet das Ministerium der Finanzen
derzeit eine Vorlage an den Ministerrat mit dem Ziel vor, eine Entscheidung der Landesregierung über die künftige Organisation
der Landeskassen herbeizuführen.

Zu Nummer 24 b): Organisation und Personalbedarf der beiden Struktur- und Genehmigungsdirektionen 

An dem bisher im Entlastungsverfahren mitgeteilten Sachstand ist keine Veränderung eingetreten.

Zu Nummer 24 c): Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen 

Hinsichtlich der orientierenden Untersuchungen zu Altlasten wird eine Projektgruppe „Altlasten“ eingerichtet, welche in enger
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektionen und dem Landesamt für Umwelt (LfU) die
Aufgabe der Altlastenaufarbeitung übernehmen soll. Die Projektgruppe soll zunächst die vorhandenen Daten über altlastverdäch-
tige Flächen auswerten und einer Priorisierung zugänglich machen. Anschließend obliegt dem LfU die Durchführung der Aus-
schreibung und Vergabe der Projektsteuerung. Der Projektsteuerung wird die Ausschreibung, Vergabe und Begleitung der Orien-
tierenden Untersuchungen übertragen. Liegen diese Ergebnisse vor, erfolgt die Prüfung, ob weitere Detailuntersuchungen (gemäß
§ 9 Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz) notwendig bzw. geboten sind. 

Neben der allgemeinen bodenschutzrechtlichen Gefahrerforschung und -abwehr sollen die Kommunen mit den Ergebnissen dieser
Maßnahmen u. a. in ihren Bemühungen des innerstädtischen Brachflächenrecyclings zum Zwecke der Schaffung von Wohnraum
(Abbau von Investitionshemmnissen aufgrund von Altlastenverdacht, Verringerung des akuten Wohnungsdrucks, Verhinderung
von Devastierung sowie deren Folgekosten) und der Sicherung der kommunalen Trinkwasserressourcen vor schädlichen Einflüssen
aus bodenschutzrechtlich relevanten Verdachtsflächen unterstützt werden.

Zu Nummer 24 d): Wasserschutzpolizei

An dem bisher im Entlastungsverfahren mitgeteilten Sachstand ist keine Veränderung eingetreten.

Zu Nummer 24 e): Konversionsprojekt „Gräfensteiner Park“ in der Südwestpfalz 

Zuwendungsempfänger ist ein kommunaler Zweckverband. Die Vertreter des Zweckverbandes haben mit dem privaten Maß-
nahmenträger die Gespräche fortgeführt und die vom Rechnungshof festgestellten Vergabeverstöße und die entsprechenden
Stellungnahmen des privaten Maßnahmenträgers diskutiert. Die Gespräche konnten wegen der Komplexität der Vorgänge noch
nicht abgeschlossen werden. Sobald der Bewilligungsbehörde weitergehende Erkenntnisse vorliegen, die Aufschluss über gegebenen -
falls zu ziehende förderrechtliche Konsequenzen geben, wird der Rechnungshof hierüber zeitnah informiert.

Zu Nummer 24 f): Unfallfürsorge und Schadensersatzansprüche des Landes bei fremdverschuldeten Unfällen von Landes-
bediensteten 

Zum 1. Januar 2019 hat die Schadensregulierungsstelle die für die Finanzverwaltung bereits beim Landesamt für Finanzen (LfF) ge-
bündelten Zuständigkeiten übernommen. Damit wurde ein weiterer erheblicher Anteil der Schadensregulierung zentralisiert. Auf
der Grundlage der Erfahrung mit dieser Aufgabenverlagerung werden Verhandlungen mit den übertragungswilligen anderen
Ressorts geführt werden.

Zu Nummer 24 g): Bewertung von Grundbesitz durch die Finanzämter 

Die Evaluation des sogenannten Faktorverfahrens, also des Verfahrens zur vorläufigen Einschätzung von Grundstückswerten an-
hand der Multiplikation des Einheitswerts mit einem Faktor, wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Basierend auf den Auswer-
tungsergebnissen ist beabsichtigt, die Faktoren wie folgt anzupassen:
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Aufgrund der Evaluation ergeben sich somit in den meisten Fällen höhere Faktoren. Hierzu ist Folgendes zu bemerken:

Bei der Anwendung des Faktorverfahrens für Zwecke der Erstauswertung von Erbschaftsteuerfällen besteht ein Spannungsverhältnis
zwischen der Vermeidung des Risikos von Steuerausfällen und einer effizienten Nutzung des zur Verfügung stehenden Personals
(Vermeidung von unnötigen Fallaufgriffen). Die zukünftigen Faktoren wurden so gewählt, dass der Wert des bebauten Grundbe-
sitzes in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle vollständig abgebildet wird. Zugleich wird damit den aktuellen Entwicklungen
des Grundstücksmarktes Rechnung getragen.

Die Verfügung über die Grundsätze für die Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkungsteuerfälle, zukünftig der Erlass über die
Grundsätze für die Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkungsteuerfälle, wird zurzeit überarbeitet; dies beinhaltet auch die
Anpassung der Faktoren. 

Eine erneute Evaluation des Faktorverfahrens auf Basis der Einheitswerte ist aufgrund der anstehenden Grundsteuerreform nicht
beabsichtigt. Unabhängig von dem noch festzulegenden Modell für die Grundsteuerreform ist beabsichtigt, die Faktoren nach
Abschluss der Grundsteuerreform erneut zu überprüfen und soweit erforderlich anzupassen.

Zu Nummer 24 h): Staatsbad Bad Ems GmbH

Nach Abschluss der Fusion der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau sollen die Gespräche mit der Stadt Bad Ems zur Über-
nahme der Gesellschaftsanteile des Landes an der Staatsbad GmbH wieder aufgenommen werden.

Zu Nummer 24 i): Hochschule Mainz

Gegenüber dem letzten Schlussbericht ist keine Veränderung eingetreten: Die im Koalitionsvertrag angekündigte Prüfung einer Aus-
weitung der Globalhaushalte auf andere Hochschulen wird den Anlass bilden, das Steuerungs- und Informationsinstrumentarium
im Globalhaushalt grundsätzlich zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Zu Nummer 24 j): Staatsbad Bad Bergzabern GmbH 

Die geforderte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt und dem Rechnungshof
mit einer ausführlichen Stellungnahme seitens des Ministeriums der Finanzen (FM) übersandt. Die Eckpunkte der Stellungnahme
des FM stellen sich wie folgt dar:

Eine substantielle finanzielle Entlastung ist durch die Verpachtung des Wellnessbereichs nicht nur kurzfristig nicht zu erwarten,
sondern auch bei mittel- und langfristiger Betrachtungsweise nicht zu erzielen:

Aufgrund der deutlich verbesserten Spartenergebnisse in den Jahren nach der Prüfung durch den Rechnungshof ist das Einspar-
potenzial gesunken, das sich rechnerisch durch eine Verpachtung des Betriebs ergeben kann. Die Ausführungen in der Wirtschaft-
lichkeitsberechnung zeigen, dass im Falle einer Verpachtung des Wellnessbereichs ein erhebliches Risiko besteht, dass die positiven
Effekte aus zusätzlichen Einnahmen durch gegenläufige Beeinträchtigungen mehr als aufgezehrt werden. 

Unter Würdigung aller Umstände wird daher an der Entscheidung, auf eine Verpachtung des Wellnessbereichs zu verzichten, fest-
gehalten. Die Risiken für die Gesamtentwicklung der Gesellschaft, die sich aus einer Verpachtung des Wellnessbereichs ergeben,
werden deutlich höher eingeschätzt als die Chancen aus der Beibehaltung der bisherigen Angebotsstruktur.
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Bebaute Grundstücke, die im Zuständigkeitsbereich des
nachstehenden Finanzamts belegen sind

Faktor
(aktuell)

Faktor
(zukünftig)

Finanzamt Bad Kreuznach 10 12

Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler 10 12

Finanzamt Bingen-Alzey 10 10

Finanzamt Koblenz 8 12

Finanzamt Landau 10 12

Finanzamt Ludwigshafen 10 12

Finanzamt Mainz-Mitte 15 18

Finanzamt Mainz-Süd 15 18

Finanzamt Neustadt 8 12

Finanzamt Speyer-Germersheim 10 12

übrige Finanzämter in Rheinland-Pfalz 8 10

Bebaute Grundstücke mit einem Einheitswert von weniger
als 10 000 Euro 
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Zu Nummer 24 k): Staatsbad Bad Bertrich GmbH

Die geforderte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt und dem Rechnungshof
mit einer ausführlichen Stellungnahme seitens des Ministeriums der Finanzen (FM) übersandt. Die Eckpunkte der Stellungnahme
des FM stellen sich – analog zu den Ergebnissen zu Nr. 24 j) – wie folgt dar:

Eine substantielle finanzielle Entlastung ist durch die Verpachtung des Wellnessbereichs nicht nur kurzfristig nicht zu erwarten,
sondern auch bei mittel- und langfristiger Betrachtungsweise nicht zu erzielen:

Aufgrund der deutlich verbesserten Spartenergebnisse in den Jahren nach der Prüfung durch den Rechnungshof ist das Einspar-
potenzial gesunken, das sich rechnerisch durch eine Verpachtung des Betriebs ergeben kann. Die Ausführungen in der Wirtschaft-
lichkeitsberechnung zeigen, dass im Falle einer Verpachtung des Wellnessbereichs ein erhebliches Risiko besteht, dass die positiven
Effekte aus zusätzlichen Einnahmen durch gegenläufige Beeinträchtigungen mehr als aufgezehrt werden. 

Unter Würdigung aller Umstände wird daher an der Entscheidung, auf eine Verpachtung des Wellnessbereichs zu verzichten, fest-
gehalten. Die Risiken für die Gesamtentwicklung der Gesellschaft, die sich aus einer Verpachtung des Wellnessbereichs ergeben,
werden deutlich höher eingeschätzt als die Chancen aus der Beibehaltung der bisherigen Angebotsstruktur.

Zu Nummer 24 l): Umbau des ehemaligen Bahnbetriebswerks Gerolstein zu einer „Eventlocation“

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat dem Landkreis Vulkaneifel die endgültige Schlussabrechnung mit den auf
2 316 232,38 Euro gekürzten zuwendungsfähigen Kosten übersendet. Die Kreisverwaltung hat auf der Grundlage der abschließend
ermittelten zuwendungsfähigen Kosten die geforderte Eintragung der dinglichen Sicherung für die reduzierte Landeszuwen-
dung in Höhe von 1 968 763,63 Euro im Grundbuch veranlasst. Der Eintrag in das Grundbuch zur dinglichen Sicherung der Zu- 
wendungsmittel ist am 12. November 2018 unter der Urkunden-Nr. 1865/2018 E erfolgt. Die Eintragung erfolgte in Höhe von
2 316 232,00 Euro zugunsten des Landkreises Vulkaneifel als dem Vertragspartner der Bahnbetriebswerk Gerolstein gGmbH und
dem Zuwendungsempfänger der Landesmittel. Der eingetragene Betrag fasst die Landesmittel in Höhe von 1 968 793,63 Euro und
die entsprechenden Mittel des Landkreises Vulkaneifel zusammen. Danach hat die ADD die abschließenden Maßnahmen zur
Endabwicklung der Fördermaßnahme in die Wege geleitet.

Zu Nummer 24 m): Förderung des Kulturbaus „Forum Confluentes“ der Stadt Koblenz 

An dem bisher im Entlastungsverfahren mitgeteilten Sachstand ist keine Veränderung eingetreten.

Zu Nummer 24 n): Investitionsförderung von Krankenhäusern

Die inzwischen seitens des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) abgeschlossene Prüfung der
Rückforderung von Zuwendungsbeträgen hat zu folgendem Ergebnis geführt, das mit dem Rechnungshof erörtert wurde:

Das MSAGD stimmt mit dem Rechnungshof überein, dass Investitionsmaßnahmen zum Betrieb einer Psychiatrischen Instituts -
ambulanz (PIA) und Bereitschaftsdienstzentralen nicht mehr zu fördern sind. Seit mehr als vier Jahren werden Investitionsmaß-
nahmen zum Betrieb einer PIA bereits nicht mehr gefördert und werden auch zukünftig nicht gefördert. Auch Bereitschafts-
dienstzentralen werden nicht mehr gefördert.

Es werden diesbezüglich allerdings keine Mittel zurückgefordert, da die rechtlich vorzunehmende Interessenabwägung unter Berück-
sichtigung von Vertrauensschutzgesichtspunkten zu dem Ergebnis geführt hat, dass keine Rückforderungsansprüche bestehen.

Die Prüfung der Bewilligung für den Neubau einer orthopädischen Fachklinik eines Krankenhauses in Höhe von 3,5 Mio. Euro
auch unter Würdigung des EU-Beihilferechts hat ergeben, dass die Bewilligung in Höhe des noch nicht ausgezahlten Betrags von
0,5 Mio. Euro aufgehoben wird, sodass keine Auszahlung der 0,5 Mio. Euro mehr erfolgt. Die ausgezahlten 3 Mio. Euro werden
allerdings nicht zurückgefordert, da die rechtlich vorzunehmende Interessenabwägung unter Berücksichtigung von Vertrauens-
schutzgesichtspunkten zu dem Ergebnis geführt hat, dass keine Rückforderungsansprüche hinsichtlich der bereits ausgezahlten und
verausgabten 3 Mio. Euro bestehen.

Hinsichtlich des Bettenhauses haben die Gremien des Krankenhausträgers inzwischen eine endgültige Entscheidung für eine Ein-
Standort-Lösung getroffen. Aktuell wird die Zielplanung für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein für den Standort Koblenz
inklusive eines Raum- und Funktionsprogramms fertiggestellt und geprüft. Wenn die geprüfte Zielplanung vorliegt, können die
Folgerungen für die Notwendigkeit des Neubaus eines Bettenhauses gezogen werden.

Das Fachressort hat seine Entscheidung, bei der Förderung weiterhin von der Festlegung von Bewilligungszeiträumen abzusehen,
mit folgendem Ergebnis überprüft: Um einerseits den Darlegungen des Rechnungshofes hinsichtlich der Verwaltungsvorschrift zu
§ 44 LHO Rechnung zu tragen, andererseits aber weiteren bürokratischen Aufwand für das MSAGD und die Krankenhäuser zu
vermeiden, wird im Rahmen der im Jahr 2019 anstehenden Überarbeitung der Orientierungshilfen für das Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren ein grundsätzlich geltender Bewilligungszeitraum in den Orientierungshilfen festgelegt werden.

Zu Nummer 24 o): Landesamt für Mess- und Eichwesen 

Die Evaluierungsphase aller Technischen Stützpunkte ist abgeschlossen. Dabei wurden insgesamt vier Kriterien zugrunde gelegt:
die Effizienz des technischen Vollzugs (Organisation des Dienstbetriebs, Optimierung von Fahrzeit und -strecke), die Kunden-
orientierung (Erreichbarkeit und Fahrtkosten für die Eichung von Taxametern), die Kosten- und Ressourceneffizienz (Kosten für
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Gebäude, Fuhrpark und gegebenenfalls Umzug) sowie die Mitarbeiterorientierung (Erreichbarkeit der Dienststelle und Arbeits-
zufriedenheit). Untersucht wurden darüber hinaus vier Szenarien: die Beibehaltung der bisherigen technischen Stützpunkte, die
Zusammenlegung der Stützpunkte Koblenz und Trier in Koblenz, die Zusammenlegung der Stützpunkte Koblenz und Trier in
Koblenz mit einer Außenstelle im Raum Wittlich oder einer Außenstelle im Raum Daun. 

Im Ergebnis erreicht die Variante der Zusammenlegung der Stützpunkte Koblenz und Trier in Koblenz mit einer Außenstelle im
Raum Wittlich die meisten Vorteile, da sich durch die bessere Lage die Zahl der Prüfungen erhöhen dürfte und zugleich die Prüf-
standsversorgung in der Fläche aufrechterhalten werden kann. Aufgrund seiner verkehrstechnischen Lage bewirkt der Standort
Wittlich eine bessere Aufgabenerledigung durch kürzere Anfahrtszeiten für die Vor-Ort-Prüfungen. Voraussetzung für die Umset-
zung dieser Variante ist, Räumlichkeiten für den Prüfstand und die Lagerung von Normalen und Prüfausrüstung sowie Büro-
räumlichkeiten in geringem Umfang für die verbleibenden verwaltungstechnischen Arbeiten zu finden.

Derzeit werden mit dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung verschiedene Varianten zur Umsetzung der Evaluie -
rungsergebnisse hinsichtlich ihrer Machbarkeit und wirtschaftlichen Umsetzung geprüft. Dabei werden Varianten der Nutzung vor-
handener Liegenschaften sowie ein Neubau unter Berücksichtigung der veränderten Nutzungsanforderungen untersucht. 

Mit einem Ergebnis der Varianten wird 2019 gerechnet. Danach wird über die Umsetzung entschieden.

Das Pilotprojekt zur Umrüstung von Prüffahrzeugen ist vollständig durchgeführt. Trotz Nutzung aller Hilfsmittel – wie zum Bei-
spiel der transportablen Pumpe zur Rückfüllung oder der elektrischen Ziehhilfe – verlängern sich durch das Fehlen des Facharbei-
ters die Prüfzeiten von durchschnittlich 27 Minuten je Zapfpunkt auf rund 40 Minuten je Zapfpunkt. Der Grund hierfür liegt
insbesondere in der länger dauernden Arbeitsvorbereitung (Auf- und Abbau der Absperrungen, Herrichten der Prüfeinrichtung),
dem Zeitbedarf für den Wegfall der Parallelisierung von Prüf- und Rückfüllvorgang sowie in den etwas länger dauernden formalen
Prüfungen durch Wegfall des Vier-Augen-Prinzips.

Im Ergebnis wurde eine Lösung erarbeitet, welche eine Einsparung von 4,7 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aus dem Bereich der Eich-
facharbeiter, die die Eichung von Straßenzapfsäulen für Mineralöle bislang unterstützen, auch mit Blick auf Anforderungen der Ar-
beitssicherheit, ermöglicht. Gleichwohl entsteht durch den höheren Prüfaufwand ein Mehrbedarf von 1,5 VZÄ im Bereich der Prü-
fungsmitarbeiter.

Zu Nummer 24 p): Planung der Ortsumgehung Steineroth

Verfahren zur Aufstufung der Landesstraße (L) 288 (Streckenabschnitt zwischen Hachenburg, Steineroth und Betzdorf) zur Bundes-
straße

Die erforderlichen Antragsunterlagen für das Aufstufungsverfahren für die gesamte L 288/L 280/L 281 ab Langenhahn über
Nister/Hachenburg bis Betzdorf (rund 31 km) wurden zwischenzeitlich erarbeitet. Mit Schreiben vom 1. Juni 2018 wurde dem
Bundesverkehrsministerium der förmliche Aufstufungsantrag übersandt und um die notwendige Zustimmung für die Aufstufung
gemäß § 2 Abs. 6 Satz 3 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) gebeten. Bislang liegt diesbezüglich noch keine Rückantwort des Bundes
vor.

Maßnahmen zum verkehrsgerechten Ausbau der Ortsdurchfahrt Steineroth

Der planerische Entwurf für den verkehrsgerechten Ausbau der Ortsdurchfahrt wird kontinuierlich weiterentwickelt. Nachdem
dieser der Ortsgemeinde bereits im Rahmen einer öffentlichen Ratssitzung vorgestellt wurde, haben zwischenzeitlich weitere Ab-
stimmungen mit der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde stattgefunden. Die Abstimmungsergebnisse werden derzeit in die
Planung eingearbeitet. Anschließend ist vorgesehen, mit den betroffenen Grundstückseigentümern in Kontakt zu treten.

Zu Nummer 24 q): Unterrichtsorganisation und Lehrkräfteeinsatz an beruflichen Gymnasien

Die Neufassung der Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit im Schuldienst“ vom 25. Mai 2018 (Gemeinsames Amtsblatt des Ministe-
riums für Bildung und des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, S. 114) ist am 1. August 2018 in Kraft ge-
treten. Sie enthält Regelungen zur Anordnung von Mehrarbeit im Schuldienst sowie deren Ausgleich durch Freizeitgewährung bzw.
Vergütung.

Die inhaltlichen Arbeiten zur Änderung der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung sind als Vorerwägungen hausintern weitestgehend
abgeschlossen. Der Bereich der Schulleitungsanrechnung nimmt dabei einen wesentlichen Teil ein.

Zu Nummer 25: Beiträge des Landes zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten allgemeinbildender Ersatzschulen
(Nr. 15 des Jahresberichtes 2015)

Für die Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft in das neue Schulverwaltungsprogramm ist eine Lösung gefunden, die im
Zuge des Roll-out-Prozesses schrittweise umgesetzt wird. Die freien Träger schließen mit dem Land eine Vereinbarung, in der sie
sich verpflichten, in ihren Schulen edoo.sys RLP zu nutzen. Für mehr als die Hälfte der Schulen in freier Trägerschaft ist diese Ver-
einbarung bereits unterzeichnet.

Hinsichtlich der Übernahme dieser Daten für die Berechnung der öffentlichen Finanzhilfe für die Privatschulfinanzierung haben
sich bei genauerer Analyse mehrere Probleme ergeben. So liegen die erforderlichen Daten über den konkreten Unterrichtseinsatz
der einzelnen Lehrkräfte nicht in edoo.sys RLP vor, sondern im Stundenplanprogramm. Da gerade sehr kleine Schulen in der
Regel kein Stundenplanprogramm nutzen, muss diese Gruppe gesondert betrachtet werden. In unterschiedlichen Stundenplanpro-
grammen liegen die Daten in unterschiedlicher Aufbereitung vor.
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Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass in den Stundenplanprogrammen die Daten in der Regel wochenweise vorhanden sind,
während sie für die öffentliche Finanzhilfe tagesgenau benötigt werden. Auch hier müssten Angleichungen umgesetzt werden.
Allerdings werden die marktüblichen Stundenplanprogramme von privaten Anbietern entwickelt und vertrieben, sodass das Land
auf die hier umgesetzten Berechnungen keinen direkten Einfluss hat.

Bevor über Schnittstellen Stundenplanprogramme – edoo.sys RLP – Integriertes Personalmanagementsystem (IPEMA) nachgedacht
werden kann, müssten also zunächst die komplexen Voraussetzungen geklärt werden. Dies wird voraussichtlich nicht kurzfristig
möglich sein, da die erforderlichen Anpassungen finanziellen und zeitlichen Aufwand erfordern und darüber hinaus zum Teil nicht
im Einflussbereich des Landes liegen.

Deshalb lassen wirtschaftliche Erwägungen dahingehend tendieren, dies nicht weiter vorrangig zu verfolgen. Nach Einschätzung
der Landesregierung sind die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für die Abrechnung der öffentlichen Finanzhilfe
erstellten einheitlichen Formulare zielführender. 

Die Durchführungsverordnung zum Privatschulgesetz wurde am 30. November 2018 im Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 378 ver-
kündet.
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